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1.  Einleitung 

Rund 685.000 Haushalte bezogen Ende des Jahres 2013 Wohngeld. 

Bei Wohngeld handelt es sich um einen jeweils zur Hälfte von Bund 

und Ländern getragenen Zuschuss zu den Wohnkosten. Die Sozialleis-

tung dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familien-

gerechten Wohnens. Es wird einkommensschwächeren Haushalten ge-

währt. Im Jahr 2013 gaben Bund und Länder zusammen etwa 985 

Millionen Euro für das Wohngeld aus. 

Im Rahmen des Forschungsprojekts "Benchmarking als Instrument 

besserer Rechtsetzung im föderalen Mehrebenenstaat" am Deutschen 

Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung wurde eine Untersuchung 

des Vollzugs des Wohngeldgesetzes durchgeführt. Dieses Projekt ver-

folgt das Ziel einerseits den Vollzug von Bundesrecht am Beispiel des 

Wohngeldgesetzes durch die Länder zu untersuchen und zweitens ein 

Vollzugsbenchmarking bestehenden Rechts zu testen, das zum einen 

horizontal, d.h. bei den vollziehenden Akteuren, Vollzugsprobleme und 

effiziente Vollzugslösungen identifizieren soll und zum anderen vertikal 

einen Rückkopplungsmechanismus von der vollziehenden auf die recht-

setzende Ebene ermöglichen soll. Das Projekt integriert finanzwissen-

schaftliche, verwaltungs- und rechtswissenschaftliche Ansätze und be-

dient sich der Instrumente der Gesetzesfolgenabschätzung, insbeson-

dere des Konzepts des Erfüllungsaufwands. Darüber hinaus knüpft es 

auch an andere Disziplinen wie die Rechtsetzungslehre, die Evalua-

tionsforschung, die Politikwissenschaft und die Föderalismustheorie an. 

In dieser Zusammenfassung stehen weniger die Erkenntnisse über 

die Anwendung des Vollzugsbenchmarking als vielmehr die gewonne-

nen Erkenntnisse über den Vollzug des Wohngeldrechts im Mittelpunkt. 

In diesem Zusammenhang geht es darum, die Blackbox des Vollzugs 

von höherrangigem Recht (z.B. Bundesrecht) durch die nach dem Grund-

gesetz für den Vollzug zuständigen Akteure (z.B. Länder und Kommunen) 

zu untersuchen. 

Ein Projekt ist ohne die Offenheit der mitwirkenden Akteure, Anga-

ben zum Vollzug des Wohngeldgesetzes zu machen, nicht denkbar. Den 

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern in den Wohngeldbehör-

den ist für ihre freiwillige Teilnahme an der Erhebung und ihre Bereit-

schaft zu einem Gespräch herzlich zu danken. Darüber hinaus geht der 
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Dank an die Mitglieder des Arbeitskreises Wohngeld, die den Berichts-

entwurf kommentiert und vielfältige Hinweise gegeben haben. 

2.  Überblick 

2.1  Konzeption des Vollzugsbenchmarking 

Vollzugsbenchmarking soll als Instrument der besseren Rechtsetzung 

zu einer informierteren und evidenzbasierten Gesetzgebung beitragen. 

Insbesondere soll durch die Gewinnung zusätzlicher Informationen eine 

höhere Transparenz über den Vollzug des höherrangigen Rechts durch 

die vollziehenden Akteure (Vollzugsträger) erreicht werden. Vollzugs-

benchmarks sollen zu einer besseren Qualität der Gesetze beitragen, 

indem sie einen systematischen Rückkopplungsprozess von der vollzie-

henden Ebene auf die rechtsetzende Ebene in Gang setzen, bei dem der 

Vollzug stärker berücksichtigt wird. Vollzugsbenchmarking ist somit eine 

Form der Evaluation der Umsetzung bestehenden Rechts.  

Die Grundidee eines Vollzugsbenchmarking ist es, Unterschiede im 

Vollzug zwischen den Vollzugsträgern transparent zu machen und deren 

Ursachen zu untersuchen. Dabei sollen die Erfahrungen der Länder und 

Wohngeldbehörden als "Vollzugslabore" genutzt werden. Das Vollzugs-

benchmarking nutzt qualitative und quantitative Indikatoren, anhand 

derer Vollzugsunterschiede sicht- und messbar gemacht werden. Im Rah-

men dieser Untersuchung des Wohngeldes wurde der Erfüllungsauf-

wand als Vergleichsmaßstab gewählt, um die Eignung dieses im Rah-

men der Gesetzesfolgenabschätzung der Bundesregierung zum Einsatz 

kommenden Instruments für ein Vollzugsbechmarking zu untersuchen. 

Schließlich sollen Probleme in der Vollzugspraxis und bei der Rechts-

anwendung offen gelegt werden.  

Damit ermöglicht es einerseits eine Rückkopplung von der Ebene 

des Gesetzesvollzugs auf die Rechtssetzungsebene (vertikal) und bietet 

andererseits auf der Ebene der vollziehenden Akteure (horizontal) die 

Möglichkeit, effektive und effiziente Vollzugslösungen zu identifizieren. 
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2.2  Durchführung der Erhebungen 

Die Untersuchung des Wohngeldvollzugs erfolgte auf der Basis einer 

Online-Erhebung und Interviews bzw. vor-Ort-Befragungen mit Wohn-

geldbehörden in verschiedenen Bundesländern. 

Die Online-Erhebung wurde im Zeitraum von Anfang Juni bis Ende 

Juli 2015 durchgeführt. Der Fragebogenlink wurde elektronisch an die 

Wohngeldstellen über die Mitglieder des Arbeitskreises Wohngeld der 

Länder verteilt. Insgesamt gab es bis Ende Juli 2015 201 Rückläufe 

aus 11 Bundesländern. Der Fragebogen umfasst bis zu 34 Fragen. Bei 

der Konzipierung des Fragebogens wurde darauf geachtet, den Frage-

bogen klar und verständlich und für die Beantwortung der Forschungs-

fragen zielführend zu gestalten. Die Entwicklung des Fragebogens ori-

entierte sich an der Vorgehensweise im Projekt "Einfacher-zum-Wohn-

geld" und baute auf den Ergebnissen des Projektes auf.
1
 Der Fragebogen 

wurde einem Pretest in einer Wohngeldbehörde unterzogen und ver-

schiedene Stakeholder waren bei der Konzipierung eingebunden. 

Neben der Fragebogenerhebung wurden mit einigen Wohngeldbe-

hörden, die an der Erhebung teilgenommen hatten, Interviews auf Basis 

eines Interviewleitfadens geführt. Da auch hier Erfahrungen verschiede-

ner Bundesländer verglichen werden sollten, wurden Wohngeldbehör-

den in unterschiedlichen Bundesländern angesprochen (BB, BW, BY, 

NW, ST). Die Auswahl der befragten Wohngeldbehörden erfolgte auch 

auf der Basis der in der Erhebung gemachten Angaben. Die Interviews 

wurden zwischen mit Mitte Oktober und Mitte November 2015 durch-

geführt. Sie dienten dazu erste Ergebnisse aus den Auswertungen der 

Fragebogenerhebung rückzukoppeln, verschiedene Fragen des Vollzugs 

des Wohngeldgesetzes tiefgehender erörtern zu können und Vollzugs-

probleme ausführlicher thematisieren zu können. Die Interviews wurden 

zumeist mit den LeiterInnen der Wohngeldbehörden bzw. den Sachge-

bietsleiterInnen und verschiedenen SachbearbeiterInnen geführt und 

dauerten im Durchschnitt rund zwei Stunden. 

2.3  Auswertung der Erhebung 

Die Auswertung der Daten erfolgt anonym und auf aggregierter Ebene, 

entweder für alle teilnehmenden Wohngeldbehörden oder aber nach 

                                    

1  Bundesregierung (2009): Einfacher-zum-Wohngeld. 
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Ländern. Die in der Erhebung erhobenen Daten zur Wohngeldbehörde 

und Ansprechpartnern dienten zur möglichen Kontaktaufnahme für Rück-

fragen oder zur Vereinbarung eines Interviews. 

Für die Auswertung der Daten wurde zunächst eine Bereinigung des 

Datensets vorgenommen. Doppelte Eintragungen wurden gelöscht, Frage-

bögen mit unvollständigen Informationsangaben wurden ebenfalls nicht 

berücksichtigt. Bei einigen Fragen im Fragebogen, für die keine Aus-

wahl an Antwortmöglichkeiten sondern Freitextfelder zur Beantwortung 

vorgegeben waren, wurden die Antworten kategorisiert und kodiert, 

damit sie besser quantifiziert und ausgewertet werden konnten. So 

wurden bspw. die Angaben über die in den Wohngeldbehörden einge-

setzten Softwareprogramme vereinheitlicht. Am Ende wurden Fragebögen 

von 201 Wohngeldbehörden ausgewertet. 

Die Auswertung konzentriert sich auf folgende Bereiche: 

 Streuung des Erfüllungsaufwands (zw. Miet- und Lastenzuschuss und 

verschiedenen Komplexitätsgraden) 
 

 Verteilung des Erfüllungsaufwands auf einzelne Arbeitsschritte (z.B. 

Anteil Beratung am gesamten Erfüllungsaufwand) 
 

 Heterogenität zwischen Wohngeldbehörden (Fallzahlen, Personal-

kapazitäten) 
 

 Unterschiede in der Vollzugsgestaltung zwischen Wohngeldbehör-

den (z.B. eingesetzte Softwarelösungen, Druck des Wohngeldbe-

scheids, Zweit- bzw. Gegenprüfung etc.) 
 

 Probleme im Vollzug und ihre Ursachen: z.B. Anteil unvollständig 

eingereichter Unterlagen 
 

 Verbesserungs- und Entlastungsvorschläge aus der Vollzugsperspek-

tive 

2.4  Hinweise für die Interpretation der Daten 

Bei der Interpretation der Daten sind verschiedene Punkte zu berück-

sichtigen. Die Ergebnisse können nicht als repräsentativ für den Vollzug 

des Wohngeldgesetzes in den einzelnen Bundesländern bewertet wer-

den. Hierauf haben auch einige Mitglieder des Arbeitskreises ausdrück-

lich hingewiesen. Die Wohngeldbehörden aus den verschiedenen Län-

dern haben sich unterschiedlich stark beteiligt. Die Rücklaufquote liegt 
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bezogen auf die Gesamtzahl der Wohngeldbehörden in den teilnehmen-

den Ländern bei 16,4%, wobei sich der Rücklauf zwischen den einzel-

nen Ländern stark unterscheidet. Die geringste Rücklaufquote gibt es 

mit 5,9% in Schleswig-Holstein, die höchste Quote liegt für die saar-

ländischen Wohngeldbehörden vor (83,3%). Zu berücksichtigen ist eben-

falls, dass einige Wohngeldbehörden nicht alle Fragen des Fragebogens 

beantwortet haben. Die Ergebnisse der Erhebung geben somit zwar einen 

guten Überblick über die Vollzugsrealität und können bestimmte Ten-

denzen aufzeigen, sie lassen sich im Anbetracht der Rücklaufquote aber 

nicht verallgemeinern. Ein vollständiges Bild über den Vollzug des 

Wohngeldgesetzes könnte nur durch die Mitwirkung aller Wohngeldbe-

hörden in den Bundesländern hergestellt werden. Dies ist aber im 

Wege einer freiwilligen Mitwirkung der Wohngeldbehörden nicht er-

reichbar. 

Die erhobenen Daten zum Erfüllungsaufwand können aus weiteren 

Gründen nicht als exakte Vermessung bewertet werden. Das Konzept 

des Standardkosten-Modells (SKM), auf dem der Erfüllungsaufwand 

aufbaut, objektiviert zwar den Vollzugsprozess, indem es den Vollzug in 

Arbeitsschritte zerlegt, die Zeitaufwandsschätzungen basieren allerdings 

auf den subjektiven Einschätzungen der teilnehmenden Wohngeldbe-

hörden und lassen sich nicht ohne weiteres, z.B. durch vor-Ort-Mes-

sungen, verifizieren. Da die Werte erheblich streuen, wird bei der Inter-

pretation der Daten im Regelfall nur auf Mittelwerte wie dem arith-

metischen Mittelwert und den Medianwert
2
 geachtet. 

Auch das Verständnis dessen, was bei der Abfrage des Zeitaufwands 

als typische Fälle angesehen wird, kann sich von Wohngeldbehörde zu 

Wohngeldbehörde unterscheiden. Der Erfüllungsaufwand, der den 

Wohngeldbehörden bei der Erbringung der Verwaltungs- und Vollzugs-

leistungen entsteht, hängt darüber hinaus entscheidend von der Mitwir-

kung der antragstellenden Personen bzw. den Mitgliedern der Wohn-

geldhaushalte sowie von der Komplexität des Falls und dem Umfang 

der Nachweispflichten ab. Da es sich bei dem Vollzug des Wohngeld-

gesetzes im Wesentlichen um die Erbringung einer Dienstleistung han-

delt, besteht eine Abhängigkeit des Erfüllungsaufwands von sogenann-

ten "externen Produktionsfaktoren" wie bspw. der Mitwirkung der an-

                                    

2  Der Median ist der Mittelwert für die Verteilungen einer Menge. Sortiert 

man die Werte nach der Größe, steht dieser Wert an der mittleren Stelle. 

Die eine Hälfte der Werte ist größer, die andere kleiner als der Median. 
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tragstellenden Personen. Die Vollzugsgestaltung durch die Wohngeld-

behörde und vorgegebene Vollzugsregeln der Länder haben hierauf nur 

einen geringen Einfluss. Ein geringer Erfüllungsaufwand kann daher 

nicht ohne weiteres als Hinweis auf einen effektiveren und effizienteren 

Vollzug gewertet werden. Unterschiede im Erfüllungsaufwand lassen sich 

aus diesem Grund auch nicht unmittelbar auf die Vollzugsgestaltung zu-

rückführen. Mit dem im Fragebogen erhobenen Zeitaufwand soll vielmehr 

ein einheitlicher Analyserahmen, Orientierungs- und Vergleichsmaßstab 

gesetzt werden.  

Weiterhin ist zu beachten, dass es zum Teil unterschiedliche Auffas-

sungen zu bestimmten Fragen im Fragebogen gab wie sich bei verschie-

denen Rückfragen der teilnehmenden Wohngeldbehörden während des 

Erhebungszeitraums zeigte.  

2.5  Hinweise zum Rechtsstand 

Die Erhebung und die Interviews erfolgten zu einem Zeitpunkt als die 

zum 1. Januar 2016 in Kraft getretenen Änderungen im Wohngeldrecht 

aufgrund des Gesetzes zur Reform des Wohngeldrechts und zur Ände-

rung des Wohnraumförderungsgesetzes (WoGRefG) und der Allgemei-

nen Verwaltungsvorschrift zur Neuregelung der Allgemeinen Verwal-

tungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (Wohngeld-

Verwaltungsvorschrift 2016 – WoGVwV 2016) noch nicht galten. Dies 

ist aber für diese Untersuchung insofern nicht entscheidend als hier die 

Vollzugspraxis und weniger die detaillierten Einzelregelungen im Vor-

dergrund standen.  

Mit den neuen Rechtsgrundlagen wurden einige Probleme adres-

siert, die auch in der Erhebung genannt wurden. Hierzu zählten bspw. 

Hinweise der Wohngeldbehörden auf die fehlende Aktualisierung und 

Anpassung der Verwaltungsvorschrift seit 2009, die nicht einfach über-

schaubare Zahl von Erlassen und Rundschreiben, eine fehlende Praxis-

orientierung der Vorschriften und fehlende Begriffserläuterungen. Diese 

Kritikpunkte dürften durch die Anpassung und Erweiterung der Verwal-

tungsvorschrift inzwischen zu einem Teil behoben worden sein. Eben-

falls wurden im Rahmen der Erhebung fehlende Regelungen für die Be-

handlung einzelner Fälle angesprochen wie etwa die Behandlung von 

HeimbewohnerInnen, Leistungen nach MobiPro-EU, Kinderbetreuungs-
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kosten, Verjährungsfristen und Klarstellungen über die Zusammenset-

zung von Wohngeldhaushalten (z.B. gemeinsames Bewohnen), die mit 

der Wohngeld-Verwaltungsvorschrift 2016 aufgegriffen wurden. 

In den Abschnitten 3.8.2 und 3.8.3 werden daher überwiegend die 

über diese Bereiche hinausgehenden bzw. grundsätzlicheren Kommen-

tare der Wohngeldbehörden zu Vollzugsproblematiken und Entlastungs-

möglichkeiten aufgeführt.  

3.  Auswertung der Erhebungen 

3.1  Allgemeine Angaben 

Es beteiligten sich insgesamt 201 Wohngeldbehörden aus 11 Bundes-

ländern an der Erhebung. 

Tabelle 1:  Rückläufe nach Ländern 

 

Teilneh-

mende 

Wohngeld-

behörden 

Anzahl der 

Wohngeld- 

behörden 

Rücklauf-

quote 

Baden-Württemberg (BW) 37 134 27,6% 

Bayern (BY) 24 96 25,0% 

Brandenburg (BB) 3 40 7,5% 

Mecklenburg-Vor- 

pommern (MV) 
12 112 10,7% 

Niedersachsen (NI) 45 187 24,1% 

Nordrhein-Westfalen 

(NW) 
43 396 10,9% 

Saarland (SL) 5 6 83,3% 

Sachsen (SN) 6 34 17,6% 

Sachsen-Anhalt (ST) 10 35 28,6% 

Schleswig-Holstein (SH) 9 153 5,9% 

Thüringen (TH) 7 30 23,3% 

Gesamtsumme 201 1223 16,4% 



 

 

8 

Die Rücklaufquoten zwischen den Ländern reichen von 5,9% bis 83,3%. 

Bezogen auf die Gesamtzahl der Wohngeldbehörden aller teilnehmenden 

Länder liegt der Rücklauf bei knapp über 16%. Aufgrund dieser Quoten 

verbieten sich Verallgemeinerungen. Vergleiche zwischen den Ländern 

müssen dies berücksichtigen.  

Beim Blick auf teilnehmenden Wohngeldbehörden zeigt sich eine 

Bandbreite an verschiedenen Organisationsmodellen und Verortungs-

modellen. In einigen Ländern sind die Wohngeldbehörden bei Landkrei-

sen (z.B. Landratsämtern) und kreisfreien Städten bzw. Stadtkreisen 

verortet. Wohngeldbehörden bspw. in Bayern sind bei den Landkreisen 

und kreisfreien Städte angesiedelt. In einigen Ländern nehmen auch 

größere kreisangehörige Gemeinden mit einer bestimmten Einwohner-

zahl (z.B. mit mehr als 20.000 Einwohnern) die Aufgabe wahr. In Nie-

dersachsen fungieren auch Samtgemeinden und einzelne Gemeinden 

als Wohngeldstelle, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Hol-

stein die amtsfreien Gemeinden und Ämter. Die Festlegung der Verortung 

determiniert die Anzahl der Wohngeldbehörden in den einzelnen Län-

dern. Nimmt man die Einwohnerzahl der Länder (Ende 2014) als Maß-

stab, dann reicht die durchschnittliche Zahl von Einwohnern je Wohn-

geldbehörde von 14.278 in Mecklenburg-Vorpommern bis zu 164.839 

im Saarland. 

Auch bei der organisatorischen Zuordnung bestehen Unterschiede. 

Dies betrifft die Ansiedlung bzw. Zuordnung der Wohngeldstelle zu den 

verschiedenen Behörden der Gemeinden, des Landkreises oder des Am-

tes (z.B. Amt für soziale Angelegenheiten, Sozialamt, Amt für Woh-

nungswesen, Wohnfindungsamt, Amt für Bauförderung etc.). 

3.2  Angaben zu den Wohngeldbehörden 

Der erste Teil des Fragebogens bezog sich auf den Zeitaufwand der bei 

der Bearbeitung von Wohngeldanträgen entsteht sowie auf weitere Da-

ten der Wohngeldbehörde wie die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter und die Anzahl der bearbeiteten Fälle. 
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3.2.1  Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

(in Vollzeitäquivalenten)
3
 

Bei der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern je Wohngeldstelle 

gibt es große Unterschiede zwischen den teilnehmenden Wohngeldbe-

hörden. Dies ist u.a. eine Folge der Verortungsentscheidung der Länder 

(d.h. welche Gebietskörperschaftsebene nimmt die Funktion als Wohn-

geldbehörde wahr). 

Insgesamt machten 190 Wohngeldbehörden Angaben zur Anzahl der 

in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter. Dabei zeigt sich eine große Bandbreite. Die Anzahl der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern (VZÄ) je Behörde reicht von 0 bis 44, bei 

einem Mittelwert von 3,4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ). Im 

Median beschäftigt eine an der Erhebung teilnehmende Wohngeldbe-

hörde 2 Mitarbeiter (VZÄ). 

Abbildung 1:  Histogramm Anzahl der Mitarbeiter 

 

                                    

3  Auch zur Mitarbeiterzahl machten einige Wohngeldbehörden weiterfüh-

rende Angaben, wenn z.B. Abweichungen zwischen Stellenplan und aktu-

eller Beschäftigung vorliegen. 



 

 

10 

Das in Abbildung 1 dargestellte Histogramm zeigt, dass es sich bei dem 

weit überwiegenden Teil um Wohngeldbehörden mit nur wenigen Be-

schäftigten handelt. 28,4% der teilnehmenden Wohngeldbehörden ha-

ben weniger als eine Mitarbeiterkapazität in Vollzeitäquivalenten. Nur 

sechs Wohngeldbehörden hatten mehr als 10 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter.  

Differenziert man nach Ländern, so fällt die Bedeutung der Veror-

tungsfestlegung auf. Unter den teilnehmenden Wohngeldbehörden wei-

sen die Wohngeldbehörden in Mecklenburg-Vorpommern und Schles-

wig-Holstein im Durchschnitt die wenigsten Mitarbeiter auf. In diesen 

Ländern sind die Wohngeldbehörden kleiner als anderswo. In Mecklen-

burg-Vorpommern sind Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz gemäß 

dem Gesetz über die Funktionalreform vom 5. Mai 1994 mit Wirkung 

vom 1. Januar 1996 den kreisfreien Städten, den Ämtern und den amts-

freien Gemeinden übertragen worden (Artikel 10).
4 
Das Gesetz zur Durch-

führung des Wohngeldgesetzes des Landes Schleswig-Holstein (WoGGDG 

SH) vom 14. Dezember 2004 überträgt die Bewilligung, Auszahlung, 

Entziehung und Rückforderung von Miet- und Lastenzuschüssen den 

amtsfreien Gemeinden und Ämtern.
5
  

3.2.2  Anzahl der Wohngeldanträge in 2014
6

 

Die Anzahl der im Jahr 2014 bearbeiteten Anträge streut ebenfalls stark 

und reicht von 61 bis 21.825 je Wohngeldbehörde. Im Durchschnitt 

wurden 1.748 Anträge bearbeitet, der Median beträgt 953 Wohngeld-

anträge. 

                                    

4  Zuvor waren diese Aufgaben den Landkreisen, kreisfreien Städte und den 

Städten mit mehr als 20.000 Einwohnern übertragen.  

5  Mit der Landesverordnung zur Übertragung der Aufgabendurchführung 

nach dem Gesetz zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (WohngeldÜVO) 

vom 5. April 2005 wurden die Wohngeldaufgaben gem. § 1 Abs. 2 WoGGDG 

SH auch auf einen Landkreis übertragen (Kreis Schleswig-Flensburg).  

6  Einige wenige Wohngeldbehörden haben zum Teil weitere und unterschied-

liche Angaben und Hinweise zur Anzahl der bearbeiteten Anträge gemacht. 

So wurden auch Zahlfälle angegeben sowie 'fiktive Anträge' (Vorausberech-

nungen in Beratungsgesprächen oder für Jobcenter und Sozialamt für Ver-

gleichsberechnungen), Fallbearbeitungen, abschließend bearbeitete An-

träge und Vorkalkulationen.  
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Abbildung 2:  Histogramm Anzahl der in 2014 bearbeiteten 

Wohngeldanträge 

 

Etwas über 50% der 190 Wohngeldbehörden, die hierzu Angaben mach-

ten, bearbeiteten weniger als 1.000 Wohngeldanträge in 2014. Sechs 

Wohngeldbehörden gaben an, mehr als 10.000 Anträge bearbeitet zu 

haben (vgl. Abbildung 2). 

3.2.3  Wohngeldbescheide je Mitarbeiter 

Die Anzahl der Wohngeldbescheide je Mitarbeiter lässt sich für 181 

Wohngeldbehörden berechnen. Dabei ergibt sich die folgende Vertei-

lung: Im Minimum bearbeitet ein Mitarbeiter 84 Anträge, im Maximum 

3.098. Das arithmetische Mittel liegt bei 522 Anträgen, der Median-

wert beträgt 463 Anträge. Zehn Wohngeldbehörden weisen eine Anträge-

je-Mitarbeiter-Relation von mehr als 1.000 auf. 
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Tabelle 2:  Wohngeldanträge in 2014 je Mitarbeiter nach Ländern 

Bundesland Mittelwert N 
Standard- 

abweichung 

Baden-Württemberg (BW) 648 35 422 

Bayern (BY) 455 21 179 

Brandenburg (BB) 596 3 80 

Mecklenburg-Vorpommern 

(MV) 
969 11 816 

Niedersachsen (NI) 363 44 149 

Nordrhein-Westfalen (NW) 387 35 157 

Saarland (SL) 480 4 261 

Sachsen (SN) 692 6 226 

Sachsen-Anhalt (ST) 571 10 247 

Schleswig-Holstein (SH) 962 5 706 

Thüringen (TH) 515 7 187 

Gesamtsumme 522 181 366 

Bei Betrachtung der länderspezifischen Werte muss aber berücksichtigt 

werden, dass dieses Bild nicht als vollständig gewertet werden kann, 

da die Auswertung falsche Eingaben erhalten könnte, die sich nicht va-

lidieren lassen.
7
 

                                    

7  Eine Wohngeldbehörde aus Mecklenburg-Vorpommern meldete eine sehr 

hohe Zahl der bearbeiteten Anträge, die weit oberhalb der Vergleichswerte 

lag. Die Angabe konnte nicht validiert werden.  
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Abbildung 3:  Wohngeldanträge je Mitarbeiter nach 

Wohngeldbehörde 

 

Trotz der eingeschränkten Aussagekraft der Daten ist die Verteilung der 

Relation sehr interessant und könnte z.B. unterschiedliche Organisati-

onsmodelle, aber auch die Auswirkungen der Verortung von Wohngeld-

behörden widerspiegeln. Überraschend ist indes, dass die Länder, in 

denen Wohngeldbehörden vergleichsweise dezentral bzw. bürgernah ver-

ortet sind (MV und SH), eine deutlich über dem Durchschnitt liegende 

Anzahl bearbeiteter Wohngeldanträge je Wohngeldbehörde aufweisen. 

Dies dürfte damit erklärbar sein, dass aus diesen Ländern tendenziell 

eher größere als kleinere Wohngeldbehörden Angaben zur Zahl der bear-

beiteten Anträge gemacht haben. Hieran wird deutlich, dass die an der 

Erhebung teilnehmenden Behörden nicht repräsentativ für alle Wohngeld-

behörden (eines Landes) sind. 
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3.3  Angaben zum Erfüllungsaufwand 

Das Konzept des Erfüllungsaufwands kommt seit September 2011 bei 

der Abschätzung der Kostenfolgen von Regelungsvorhaben der Bundes-

regierung zum Einsatz. Der Erfüllungsaufwand umfasst nach § 2 Abs. 

1 NKRG den Zeitaufwand und die Sachkosten, die durch die Befolgung 

bundesrechtlicher Vorschriften entstehen. Das Konzept baut auf dem 

Standardkosten-Modell auf. Als Vergleichsmaßstab über die Wohngeld-

behörden wird der Zeitaufwand für die Bearbeitung von Wohngeldan-

trägen erhoben. 

In der Erhebung bei den Wohngeldbehörden wurde nach Anträgen 

auf Miet- und Lastenzuschuss mit geringer (gK) und hoher (hK) Komple-

xität differenziert. Die Differenzierung nach Komplexitätsgraden wurde 

vorgenommen, da in einer Untersuchung der Antragsformulare für das 

Wohngeld deutlich wurde, dass der Umfang an Informationen bei An-

tragstellung wesentlich von der Komplexität des einzelnen Falls ab-

hängt.
8
 Insofern sollte mithilfe der Differenzierung überprüft werden, 

wie sich ein hoher Antragsumfang auf den Zeitaufwand für die Bearbei-

tung der Formulare auswirkt. Der Erfüllungsaufwand wird somit umso 

größer sein, je mehr Informationsangaben seitens der antragstellenden 

Personen bereitzustellen sind. Dies gilt nicht nur für den Aufwand der 

antragstellenden Personen (Normadressat Bürger), sondern auch für die 

antragsbearbeitende Verwaltung. Die Wohngeldbehörden wurden im 

Fragebogen nach den Werten gefragt, die bei der Bearbeitung der häu-

figsten und typischsten Fällen mit geringer und hoher Komplexität an-

fallen.
9
 

Nach Angaben der Wohngeldbehörden sind vor allem Fälle von Haus-

halten mit mehreren Einkommensquellen sowie Fälle von Selbstständi-

gen kompliziert und komplex. Auch Studierende (vor allem wegen der 

Einkommensplausibilität), Fälle mit Arbeitslosengeldbezug, Mischhaus-

halte, Wechslerhaushalte und Familien mit großer Kinderzahl gehören 

                                    

8  Zeitz (2015): Der Antrag auf Wohngeld als Beispiel der Konsequenzen des 

Exekutivföderalismus auf den Erfüllungsaufwand, FÖV Discussion Paper, 

Nr. 80.  

9  Da die Komplexität der Fälle für die Wohngeldbehörden unterschiedlich sein 

kann, sind die Fälle nicht unmittelbar vergleichbar. Auch wenn die Kom-

plexität in den Ländern unterschiedlich ist, lässt sich nicht viel über die 

Effizienz und Effektivität des Vollzugs sagen.  
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nach Auskunft der Behörden zu den komplizierteren Fällen. Alleinste-

hende Rentnerinnen und Rentner, die schon jahrelang Wohngeld bezo-

gen, stellen dagegen vergleichsweise einfach gelagerte Fälle dar, die sich 

zügig bearbeiten ließen. Der größte Teil der Anträge entfällt in der Regel 

auf Weiterleistungsanträge. Es gibt aber durchaus saisonale und lokale 

Unterschiede. Zu Semesterbeginn stellen zugezogene Studierende in 

Hochschulstandorten häufig erstmals Anträge auf Wohngeld. 

Es wurden 10 verschiedene Arbeitsschritte differenziert, die sich an 

der chronologischen Abfolge des Bearbeitungsprozesses orientieren. Da-

bei handelt es sich um Beratung (1), Antragsannahme/Registratur/Ein-

gabe in Wohngeldprogramm (2), Vollständigkeitsprüfung (3), Nachfor-

derungen/Rückfragen stellen (4), Durchführung Datenabgleich (5)
10

, In-

haltliche Überprüfung (6), Berechnungen durchführen (7), Fehlerkorrek-

tur/Zweitüberprüfung (8), Bescheiderstellung (9) und Zahlungsanweisun-

gen (10). 

In einigen wenigen Fällen haben Wohngeldbehörden anders geant-

wortet als im Fragebogen vorgesehen, indem sie bspw. Intervalle für die 

Arbeitsschritte angegeben haben (wie z.B. 5-10 Minuten). Eine Wohn-

geldbehörde hatte etwa keine Differenzierung zwischen den Komplexi-

tätsgraden vorgenommen. Sie wies daraufhin, dass die angegebenen 

Durchschnittswerte im Rahmen einer Organisationsuntersuchung ermit-

telt wurden und dabei nicht zwischen verschiedenen Komplexitätsgra-

den differenziert wurde. 

Bei den Angaben der Wohngeldbehörden zum Zeitaufwand für die 

einzelnen Arbeitsschritte wird eine erhebliche Streuung deutlich. Einige 

Wohngeldbehörden wiesen darauf hin, dass sie bei der Abfrage des 

Zeitaufwands bei den einzelnen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei-

ter ebenfalls erhebliche Streuungen bei den Werten festgestellt hatten.  

Für den Zeitaufwand für die unterschiedlichen Arbeitsschritte bei der 

Bearbeitung von Anträgen auf Miet- und Lastenzuschuss wird jeweils 

der Minimal- und Maximalwert sowie der (arithmetische) Mittelwert 

und der Median angegeben. Die Angaben können eventuell Hinweise 

auf Effizienzpotenziale geben. 

                                    

10  Bzgl. des Datenabgleichs bestanden seitens der antwortenden Wohngeld-

behörden Unsicherheiten, ob sich diese Angabe auf das Antragsverfahren 

oder den automatisierten Datenabgleich beziehen würde.  
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3.3.1  Erfüllungsaufwand für Miet- und Lastenzuschuss im Überblick 

In den nachfolgenden Tabellen sind die Werte für den Erfüllungsaufwand 

für die Bearbeitung von Anträgen auf Miet- und Lastenzuschuss für die 

verschiedenen Komplexitätsgrade aufgeführt. Die Anzahl der Angaben 

(N) in den Tabellen zum Erfüllungsaufwand ist etwas geringer als die 

Gesamtzahl der sich an der Erhebung beteiligenden Wohngeldbehörden. 

Auf Nachfrage teilten verschiedene Wohngeldbehörden mit, dass sie 

entsprechende Daten nicht erhoben hätten. Andere Wohngeldbehörden 

verzichteten auf eine Angabe von Werten, weil die Werte nach ihrer Aus-

kunft zu sehr von einzelnen und konkreten, in der Praxis teilweise sehr 

unterschiedlichen Fallkonstellationen abhängen würden. Aus diesem 

Grund ließen sich keine genauen Angaben machen ("Jeder Fall ist an-

ders").  

Der Vergleich des Zeitaufwands für die Bearbeitung von Anträgen 

auf Mietzuschuss und Lastenzuschuss mit geringer und hoher Komple-

xität zeigt, welche Arbeitsschritte den größten Aufwand verursachen 

und bei welchen Arbeitsschritten die größte Bandbreite im Zeitaufwand 

zwischen den Behörden vorliegt. Beim Vergleich fallen die Unterschiede 

zwischen dem arithmetischen Mittelwert und dem Medianwert ins 

Auge. Bei einer großen Diskrepanz zwischen den Werten liegen zumeist 

größere Ausreißer bei den einzelnen Angaben vor.  

Für Anträge auf Mietzuschuss gab es folgende Ergebnisse:  

Tabelle 3:  Mietzuschuss geringe Komplexität (MZ/gk) 

 

Mini- 

mum 

Maxi-

mum 

Mittel-

wert Median N 

Beratung 0,0 30,0 8,2 5,0 179 

Antragsannahme/ 

Registratur/Eingabe in 

Wohngeldprogramm 

1,0 60,0 12,5 10,0 178 

Vollständigkeitsprüfung 0,0 35,0 7,3 5,0 175 

Nachforderungen/ 

Rückfragen stellen 
0,0 90,0 8,3 5,0 179 

Durchführung 

Datenabgleich 
0,0 300,0 19,3 10,0 174 

Inhaltliche Überprüfung 1,0 60,0 10,8 10,0 173 
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Mini- 

mum 

Maxi-

mum 

Mittel-

wert Median N 

Berechnungen 

durchführen 
0,0 60,0 9,9 10,0 176 

Fehlerkorrektur/ 

Zweitüberprüfung 
0,0 60,0 8,6 5,0 174 

Bescheiderstellung 0,0 35,0 6,5 5,0 162 

Zahlungsanweisungen 0,0 60,0 6,2 5,0 134 

Tabelle 4:  Mietzuschuss hohe Komplexität (MZ/hK) 

 

Mini- 

mum 

Maxi-

mum 

Mittel-

wert Median N 

Beratung 5,0 120,0 32,5 30,0 180 

Antragsannahme/ 

Registratur/Eingabe in 

Wohngeldprogramm 

3,0 480,0 34,9 30,0 178 

Vollständigkeitsprüfung 0,0 120,0 21,3 15,0 176 

Nachforderungen/ 

Rückfragen stellen 
5,0 240,0 25,7 20,0 180 

Durchführung 

Datenabgleich 
0,0 2000,0 135,7 45,0 174 

Inhaltliche Überprüfung 2,0 480,0 41,5 30,0 174 

Berechnungen 

durchführen 
0,0 300,0 41,0 30,0 177 

Fehlerkorrektur/ 

Zweitüberprüfung 
0,0 240,0 26,0 20,0 176 

Bescheiderstellung 0,0 120,0 19,7 15,0 163 

Zahlungsanweisungen 0,0 120,0 11,3 5,0 135 
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Für Anträge auf Lastenzuschuss gab es folgende Werte: 

Tabelle 5:  Lastenzuschuss geringe Komplexität (LZ/gK) 

 

Mini-

mum 

Maxi-

mum 

Mittel-

wert Median N 

Beratung 0,0 45,0 11,7 10,0 176 

Antragsannahme/ 

Registratur/Eingabe in 

Wohngeldprogramm 

0,0 60,0 15,1 15,0 175 

Vollständigkeitsprüfung 0,0 46,0 10,7 10,0 173 

Nachforderungen/ 

Rückfragen stellen 
0,0 120,0 10,1 10,0 176 

Durchführung 

Datenabgleich 
0,0 300,0 19,6 10,0 171 

Inhaltliche Überprüfung 1,0 90,0 14,3 10,0 170 

Berechnungen 

durchführen 
0,0 60,0 13,2 10,0 174 

Fehlerkorrektur/ 

Zweitüberprüfung 
0,0 90,0 10,6 10,0 171 

Bescheiderstellung 0,0 52,0 7,5 5,0 160 

Zahlungsanweisungen 0,0 60,0 6,2 5,0 129 

Tabelle 6:  Lastenzuschuss hohe Komplexität (LZ/hK) 

 

Mini- 

mum 

Maxi-

mum 

Mittel-

wert Median N 

Beratung 0,0 180,0 40,0 30,0 176 

Antragsannahme/ 

Registratur/Eingabe in 

Wohngeldprogramm 

3,0 480,0 41,4 30,0 175 

Vollständigkeitsprüfung 0,0 240,0 29,7 20,0 174 

Nachforderungen/ 

Rückfragen stellen 
0,0 300,0 30,4 20,0 177 

Durchführung 

Datenabgleich 
0,0 2000,0 136,6 45,0 171 
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Mini- 

mum 

Maxi-

mum 

Mittel-

wert Median N 

Inhaltliche Überprüfung 5,0 720,0 52,5 30,0 171 

Berechnungen 

durchführen 
0,0 360,0 49,8 35,0 174 

Fehlerkorrektur/ 

Zweitüberprüfung 
0,0 240,0 30,7 20,0 173 

Bescheiderstellung 0,0 120,0 21,0 15,0 161 

Zahlungsanweisungen 0,0 120,0 11,2 5,0 132 

Beim Blick auf die Daten fällt auf, dass die Anzahl der Angaben (N) zum 

Zeitaufwand für die Arbeitsschritte Bescheiderstellung und Zahlungs-

anweisungen geringer ist als für die anderen Arbeitsschritte. Diese Ar-

beitsschritte sind in einigen Wohngeldbehörden automatisiert und/oder 

zentralisiert, so dass den Wohngeldbehörden hierfür zum Teil kein we-

sentlicher Zeitaufwand entsteht. 

Für alle vier Fälle werden die enormen Bandbreiten bei den Angaben 

der Wohngeldbehörden zum Erfüllungsaufwand deutlich. Besonders 

groß sind die Differenzen zwischen Minimum und Maximum bei den 

Angaben für die Durchführung des Datenabgleichs. Bezugnehmend auf 

den arithmetischen Mittelwert stellt die Durchführung des Datenab-

gleichs den zeitaufwändigsten Arbeitsschritt dar.
11

  

3.3.2  Vergleiche des Erfüllungsaufwands 

3.3.2.1  Auswirkungen der Komplexität auf den Erfüllungsaufwand 

Die Auswirkung unterschiedlicher Komplexitätsgrade auf die Antragstel-

lung und ihre Folgen für die Antragsbearbeitung und den Erfüllungsauf-

wand wird im Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung nicht themati-

siert. Dabei beansprucht ein objektiv komplexerer Fall, z.B. aufgrund 

                                    

11  Für den Fall LZ/gk stellt bezogen auf den Medianwert (15,0) stellt allerdings 

die Antragsannahme/Registratur/Eingabe in Wohngeldprogramm den zeit-

intensivsten Arbeitsschritt dar. 
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eines größeren Haushalts oder verschiedener und vielfältiger Einkom-

mensquellen der Haushaltsmitglieder, einen höheren Zeitaufwand für 

verschiedene Arbeitsschritte sowohl für die antragstellende Person als 

auch für die Verwaltung. Nicht zuletzt sind die Komplexität und Kom-

pliziertheit eines Wohngeldfalls entscheidende Parameter für den Um-

fang der Angaben im Antrag und den Umfang der erforderlichen und 

beizubringenden Informationen bzw. der zu erfüllenden Nachweispflich-

ten. Beim Vergleich der Anträge auf Mietzuschuss und Lastenzuschuss 

unterschiedlicher Komplexität sind insbesondere die Unterschiede bei 

den einzelnen Arbeitsschritten auffällig. 

Tabelle 7:  Vergleich des Erfüllungsaufwands für die Bearbeitung 

von Anträgen auf Mietzuschuss mit unterschiedlicher Komplexität (MZ) 

 

MZ geringe 

Komplexität 

MZ hohe 

Komplexität 

Mittelwert Median Mittelwert Median 

Beratung 8,2 5,0 32,5 30,0 

Antragsannahme/Registratur/ 

Eingabe in Wohngeldprogramm 
12,5 10,0 34,9 30,0 

Vollständigkeitsprüfung 7,3 5,0 21,3 15,0 

Nachforderungen/ 

Rückfragen stellen 
8,3 5,0 25,7 20,0 

Durchführung Datenabgleich 19,3 10,0 135,7 45,0 

Inhaltliche Überprüfung 10,8 10,0 41,5 30,0 

Berechnungen durchführen 9,9 10,0 41,0 30,0 

Fehlerkorrektur/Zweitüberprüfung 8,6 5,0 26,0 20,0 

Bescheiderstellung 6,5 5,0 19,7 15,0 

Zahlungsanweisungen 6,2 5,0 11,3 5,0 
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Tabelle 8:  Vergleich des Erfüllungsaufwands für die Bearbeitung 

von Anträgen auf Lastenzuschuss mit unterschiedlicher Komplexität (LZ) 

 

LZ geringe 

Komplexität 

LZ hohe 

Komplexität 

Mittelwert Median Mittelwert Median 

Beratung 11,7 10,0 40,0 30,0 

Antragsannahme/Registratur/ 

Eingabe in Wohngeldprogramm 
15,1 15,0 41,4 30,0 

Vollständigkeitsprüfung 10,7 10,0 29,7 20,0 

Nachforderungen/ 

Rückfragen stellen 
10,1 10,0 30,4 20,0 

Durchführung Datenabgleich 19,6 10,0 136,6 45,0 

Inhaltliche Überprüfung 14,3 10,0 52,5 30,0 

Berechnungen durchführen 13,2 10,0 49,8 35,0 

Fehlerkorrektur/Zweitüberprüfung 10,6 10,0 30,7 20,0 

Bescheiderstellung 7,5 5,0 21,0 15,0 

Zahlungsanweisungen 6,2 5,0 11,2 5,0 

Die Daten deuten darauf hin, dass sich eine höhere Komplexität bei fast 

allen Arbeitsschritten bemerkbar macht. Die Mittelwerte für den Zeit-

aufwand liegen für alle Aktivitäten deutlich über den Werten für den 

weniger komplexen Fall. Betrachtet man die Medianwerte, so liegen alle 

Angaben bis auf den Wert für Zahlungsanweisungen höher.  

Es fällt sowohl bei den Mietzuschuss- wie den Lastenzuschussan-

trägen auf, dass es zu Verschiebungen bei den jeweils zeitintensivsten 

Arbeitsschritten kommt. Bei hoher Komplexität ist insbesondere der Auf-

wand für die Durchführung des Datenabgleichs deutlich größer. Die Durch-

führung des Datenabgleichs stellt für beide Antragsformen bei hoher 

Komplexität den zeitintensivsten Arbeitsschritt (45 Minuten im Median, 

135,7 und 136,6 Minuten) dar. Bei wenig komplexen Fällen ist zwar auch 

der Datenabgleich nach dem arithmetischen Mittelwert am zeitaufwän-

digsten, nicht nach dem Medianwert. Bei Anträgen mit geringer Komplexi-

tät gibt es beim Antrag auf Mietzuschuss noch vier Aktivitäten, die mit 

10 Minuten im Median den größten Aufwand verursachen. Bei Anträgen 
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auf Lastenzuschuss mit geringer Komplexität stellt dagegen der Aufwand 

für die "Antragsannahme, Registratur, Eingabe in Wohngeldprogramm" 

im Median den aufwändigsten Arbeitsschritt dar (15 Minuten). 

3.3.2.2  Auswirkungen Antragsart (Miet- und Lastenzuschuss) 

Neben dem Unterschied der Komplexitäten lassen sich auch die Unter-

schiede zwischen dem typischen Bearbeitungsaufwand für Anträge auf 

Miet- und Lastenzuschuss beschreiben. 

Durch den Vergleich des Zeitaufwands für die Antragsbearbeitung von 

Anträgen auf Mietzuschuss mit Anträgen auf Lastenzuschuss gleicher 

Komplexität (gering oder hoch) lassen sich die Unterschiede zwischen den 

beiden Antragstypen herausarbeiten. 

Tabelle 9:  Vergleich des Erfüllungsaufwands für Miet- und 

Lastenzuschuss (geringe Komplexität) 

 

MZ geringe 

Komplexität 

LZ geringe 

Komplexität 

Mittelwert Median Mittelwert Median 

Beratung 8,2 5,0 11,7 10,0 

Antragsannahme/Registratur/ 

Eingabe in Wohngeldprogramm 
12,5 10,0 15,1 15,0 

Vollständigkeitsprüfung 7,3 5,0 10,7 10,0 

Nachforderungen/ 

Rückfragen stellen 
8,3 5,0 10,1 10,0 

Durchführung Datenabgleich 19,3 10,0 19,6 10,0 

Inhaltliche Überprüfung 10,8 10,0 14,3 10,0 

Berechnungen durchführen 9,9 10,0 13,2 10,0 

Fehlerkorrektur/Zweitüberprüfung 8,6 5,0 10,6 10,0 

Bescheiderstellung 6,5 5,0 7,5 5,0 

Zahlungsanweisungen 6,2 5,0 6,2 5,0 
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Beim Vergleich der Medianwerte zeigt sich insgesamt ein höherer Auf-

wand für die Bearbeitung von Anträgen auf Lastenzuschuss. Der Auf-

wand für die Arbeitsschritte Beratung (10 bzw. 5 Minuten), Antragsan-

nahme/Registratur/Eingabe in das Wohngeldprogramm (15 bzw. 10 

Minuten), Vollständigkeitsprüfung/Nachforderungen/Rückfragen stel-

len (10 zu 5 Minuten) und Fehlerkorrektur (10 zu 5 Minuten) ist im 

Durchschnitt (Mittelwert/Median) bei Lastenzuschussanträgen höher.  

Tabelle 10:  Vergleich des Erfüllungsaufwands für 

Miet- und Lastenzuschuss (hohe Komplexität) 

 

MZ hohe 

Komplexität 

LZ hohe 

Komplexität 

Mittelwert Median Mittelwert Median 

Beratung 32,5 30,0 40,0 30,0 

Antragsannahme/Registratur/ 

Eingabe in Wohngeldprogramm 
34,9 30,0 41,4 30,0 

Vollständigkeitsprüfung 21,3 15,0 29,7 20,0 

Nachforderungen/ 

Rückfragen stellen 
25,7 20,0 30,4 20,0 

Durchführung Datenabgleich 135,7 45,0 136,6 45,0 

Inhaltliche Überprüfung 41,5 30,0 52,5 30,0 

Berechnungen durchführen 41,0 30,0 49,8 35,0 

Fehlerkorrektur/Zweitüberprüfung 26,0 20,0 30,7 20,0 

Bescheiderstellung 19,7 15,0 21,0 15,0 

Zahlungsanweisungen 11,3 5,0 11,2 5,0 

Auch der Vergleich von Anträgen mit hoher Komplexität bestätigt, dass 

Anträge auf Lastenzuschuss im Durchschnitt mit einem höheren Auf-

wand als Anträge auf Mietzuschuss verbunden sind. Bei Betrachtung 

der Medianwerte weisen lediglich zwei Aktivitäten mit steigender Kom-

plexität einen höheren Zeitaufwand bei Anträgen auf Lastenzuschuss 

auf: Vollständigkeitsprüfung (20 zu 15 Minuten) und Berechnungen 

durchführen (35 zu 30 Minuten). Für die anderen Arbeitsschritte sind 
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die Medianwerte gleich, beim arithmetischen Mittel ergeben sich grö-

ßere Unterschiede. Die Werte liegen bei Anträgen auf Lastenzuschuss 

bei neun der zehn Aktivitäten deutlich über den Werten für Anträge auf 

Mietzuschuss. 

Die Komplexität von Anträgen wirkt sich damit tendenziell stärker aus 

als die Art des Antrags. Dieses Ergebnis macht die Bedeutung externer 

Faktoren wie der Komplexität als Determinante für den Erfüllungs- und 

Zeitaufwand besonders deutlich. 

3.4  Antragsannahme, Registratur, Vollständigkeitsprüfung, 

Nachforderungen 

Der zweite Teil des Fragebogens bezog sich auf die Arbeitsschritte An-

tragsannahme, Registratur, Vollständigkeitsprüfung und die Nachfor-

derung von Unterlagen und Belegen.  

3.4.1  Erfassung und Registratur des Antrags 

Nach Eingang des Antrags bei der Wohngeldbehörde wird der Antrag 

im Wohngeldprogramm erfasst und die Antragsdaten werden eingege-

ben. Dieser Prozess können unterschiedlich gestaltet werden. Die Er-

fassung des Antrags kann bspw. der Vollständigkeitsprüfung des An-

trags vorgehen oder sie erfolgt erst bei Vollständigkeit des Antrags. 

Tabelle 11:  Erfassungsart der Anträge 

 
Häufigkeit Prozent 

Keine Angabe 7 3,5 

Bei Antragseingang (auch bei Unvoll-

ständigkeit des Antrags) 
105 52,2 

Nach Vollständigkeit aller Unterlagen 29 14,4 

Sonstiges (bitte ausführen) 6 3,0 

Unmittelbar bei Eingang des formlosen 

Antrags 
54 26,9 

Gesamtsumme 201 100,0 
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Die überwiegende Mehrheit (mehr als Dreiviertel) der Wohngeldbehörden 

erfasst den Antrag bei Eingang (einschließlich formloser Anträge). Eine 

Vollständigkeit der Unterlagen für die Erfassung des Antrags wird dabei 

nur von wenigen Wohngeldbehörden vorausgesetzt.  

Die Wohngeldbehörden, die "sonstiges" als Erfassungsart ausgewählt 

hatten, gaben an, dass die im Fragebogen vorgegebenen Optionen be-

stimmte Fälle nicht abdecken würden oder dass sie die Erfassung je nach 

Fall flexibel handhaben würden. Eine Wohngeldbehörde wies auf ihre 

Arbeitsteilung hin: im Frontoffice (des Sozialamtes) erfolgt die Annahme 

aller eingehenden Anträge, die Prüfung auf Vollständigkeit und die Erstel-

lung eines Anschreibens wegen fehlender Angaben/Unterlagen. Sofern der 

Vorgang vollständig ist, jedoch spätestens nach Ablauf von vier Wochen, 

wird der Vorgang an das Backoffice (Wohngeldbehörde) weitergeleitet. 

Sofern der digitale Vorgang (Wohngeldantrag nebst Unterlagen) der 

Wohngeldbehörde vorliegt, würde die rechentechnische Erfassung im 

Wohngeldfachverfahren erfolgen. 

Bei der Differenzierung nach Ländern zeigten sich keine signifikan-

ten Unterschiede bei den Erfassungsarten von Anträgen. Nur bei Behör-

den aus Mecklenburg-Vorpommern überwog die Zahl der Wohngeldbe-

hörden, die einen Antrag erst nach Vollständigkeit aller Unterlagen er-

fassen. 

3.4.2  Anteil unvollständiger Anträge 

Im Weiteren wurde nach dem Anteil unvollständiger Anträge gefragt. 

Bei der Gesetzesfolgenabschätzung geht man in der Regel davon aus, 

dass sich die Normadressaten entsprechend der im Gesetz enthaltenen 

Vorgaben verhalten. In der Praxis verhält es sich häufig anders. Unvoll-

ständige Anträge stellen ein großes Problem dar, da ohne vollständige 

Angaben und Unterlagen keine Bewilligung möglich ist. Die Antworten 

der Wohngeldbehörden in der Erhebung zeigen, dass unvollständige An-

träge eher die Regel als eine Ausnahme sind. Bei der rechtsnormorien-

tieren Abschätzung des Erfüllungsaufwands im Konzept der Bundesre-

gierung wird dies ausgeblendet. 
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Tabelle 12:  Anteil unvollständiger Anträge 

 
Häufigkeit Prozent 

Keine Angabe  7 3,5 

Sehr gering (weniger als 25% der Fälle) 7 3,5 

Gering (zwischen 25% bis unter 50% 

der Fälle) 
28 13,9 

Hoch (zwischen 50% bis unter 75% 

der Fälle) 
66 32,8 

Sehr hoch (mehr als 75% der Fälle) 93 46,3 

Gesamtsumme 201 100,0 

Differenziert man die Rückläufe aus der Erhebung nach Ländern, so 

lassen sich keine wesentlichen Unterschiede feststellen. Der Anteil der 

Antworten, die von einer hohen oder sehr hohen Unvollständigkeit der 

Anträge berichten, ist in allen Ländern höher als der Anteil von Anträgen 

mit einer geringen oder sehr geringen Unvollständigkeit. Es handelt sich 

damit um ein typisches Problem, mit dem sich alle Wohngeldbehörden 

konfrontiert sehen. Unvollständige Anträge haben erhebliche Auswirkun-

gen auf den wechselseitigen Erfüllungsaufwand. Durch unvollständige 

Anträge entsteht allen Normadressaten zusätzlicher Erfüllungsaufwand, 

durch die Nachforderung von Unterlagen seitens der Wohngeldbehörde 

und der Ein- bzw. Nachreichung der fehlenden Unterlagen durch die 

antragstellenden Personen. Sie erfordern somit zusätzliche Interaktionen 

der Normadressaten, die zu zusätzlichem Erfüllungsaufwand führen.  

Die Wohngeldbehörden haben hierauf nur bedingt Einfluss. Gleich-

wohl versuchen einzelne Wohngeldbehörden durch zusätzliche Laufzet-

tel und Hinweise, die über die Angaben in den Antragsformularen hin-

ausgehen, den Anteil unvollständiger Anträge zu reduzieren. Manche 

Behörden haben eigene Fragebögen entwickelt, mit denen sie be-

stimmte Abfragen z.B. zum Einkommen oder zum Vermögen machen. 

Bei der Entwicklung wurde auf eine für den Bürger verständlichere Spra-

che als im Antragsformular geachtet.  

Eine Wohngeldbehörde weist darauf hin, dass Unterlagen in der Re-

gel "tröpfchenweise" gebracht würden, auch wenn der Antragsteller 

nach dem Beratungsgespräch eine konkrete Liste mit den vorzulegen-

den Unterlagen erhalten hat. Dadurch ist eine wiederholte Befassung 
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mit dem Fall erforderlich. Die Wohngeldbehörden räumen den antrag-

stellenden Personen in der Regel eine Frist zur Vervollständigung der 

Unterlagen ein. Wenn die antragstellende Person der Nachforderung 

von Unterlagen nicht nachkommt, wird der Antrag bei Fristverstreichung 

abgelehnt. Andere Behörden kontaktieren die antragstellenden Perso-

nen mehrmals und weisen auf die noch einzureichenden Unterlagen 

hin. Wird ein Antrag aufgrund der Fristverstreichung abgelehnt, kommt 

es in vielen Fällen zu einer erneuten Antragstellung durch die Bürgerin-

nen und Bürger. Das "Nachlaufen" bringt jedoch genauso einen zusätz-

lichen Interaktions- und Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

und Verwaltung mit sich wie eine erneute Antragstellung. 

3.4.3  Ursachen der Unvollständigkeit 

Die Wohngeldbehörden wurden nach den konkreten Ursachen für die 

Unvollständigkeit der Anträge gefragt. Als Optionen wurden "Unvollstän-

dige Angaben im Antrag", "Fehlende Angaben und Belege" und "Sons-

tige" vorgegeben. Von 195 Wohngeldbehörden geben nur 4 Wohngeld-

behörden "fehlende Angaben im Antrag" als einzige Ursache der Unvoll-

ständigkeit an, dagegen sehen aber 75 Wohngeldbehörden fehlende 

Nachweise und Belege als den häufigsten Grund. 116 Wohngeldbehör-

den identifizieren jedoch beides als Grund für die Unvollständigkeit.
12

  

Fehlende Angaben im Antrag 

Zu den fehlenden Angaben im Antrag zählen nach Auskünften der 

Wohngeldbehörden solche zur Person und den Haushaltsmitgliedern. 

Es fehlten auch Unterschriften. Fragen zum Einkommen (aller Haus-

haltsmitglieder) werden zum Teil gar nicht, oft unvollständig und häufig 

nicht korrekt ausgefüllt, zum Teil auch bzgl. der Miete. Häufig würden 

die fehlenden Angaben seitens der antragstellenden Personen damit 

begründet, dass dem Antrag z.B. eine Verdienstbescheinigung beigefügt 

sei und daraus die Angaben hervorgingen und sie sie deshalb nicht noch 

einmal im Antragsformular angegeben haben. Weiterhin wird berichtet, 

dass den Bürgern oft nicht klar sei, dass sie "alle" Einkünfte angeben 

                                    

12  Eine Wohngeldbehörde gab den Hinweis, dass sich ihre Angabe auf Wei-

terleistungsanträge beziehen würde, denn bei Erstanträgen würde der Punkt 

"unvollständige Angaben im Antrag" überwiegen.  
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müssen. Auch Fragen in den Antragsformularen zum Bezug von Trans-

ferleistungen (ja/nein), zum Vermögen (ja/nein) werden nach den Be-

obachtungen einer Wohngeldbehörde häufig nicht beantwortet. Eine 

Wohngeldbehörde wies darauf hin, dass "ja/nein"-Fragen im Antragsfor-

mular häufig ignoriert würden. Bei Anträgen auf Lastenzuschuss fehlten 

Angaben zur Ermittlung der Belastung. Daneben fehlen auch Angaben 

zu Unterhaltsleistungen und Angaben zur Bankverbindung (vor allem 

verstärkt seit Einführung der IBAN). Häufig unterblieben Angaben bei 

Weiterleistungsanträgen: "Viele sagen bei Weiterleistungsanträgen, dass 

sich nichts geändert hat und meinen deshalb bräuchten sie das nicht 

mehr zu belegen." 

Fehlende Belege 

Am häufigsten genannt werden fehlende Nachweise aller Art über das 

Einkommen und die Einkünfte des Haushalts. Hierzu zählen Arbeitsver-

träge, Verdienstbescheinigung, Erklärungen über Kapitalerträge, Nach-

weise über die Höhe der Bruttorenten, Rentenänderungsmitteilungen, 

Nachweise über geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, Belege über 

die Einkommen des Partners und der Kinder (z.B. Ferienjob, Unterhalts-

einkünfte), Kindergeldnachweise, Nachweise über erhöhte Werbungs-

kosten, Angaben über die Unterstützung von Verwandten oder Freun-

den. Häufig werden ebenfalls keine Angaben über das Vermögen ge-

macht (z.B. ergänzender Fragebogen zum Vermögen und Vermögens-

nachweise). Ebenfalls genannt werden fehlende Nachweise über die 

Miete und ihre Zusammensetzung (Mietbescheinigung, unvollständige 

Mietverträge) sowie über die Kapitalbelastung (Anlage zur Ermittlung 

der Belastung bzw. Zusatzbogen "Ermittlung Belastung Kapitaldienst bei 

LZ"
13

, Kaufvertrag, Fremdmittelbescheinigung, Darlehensverträge, Jah-

reskontoauszüge zu den Darlehen, Zins- und Tilgungspläne, Grundsteu-

erbescheide, Grundbuchauszug, Belege über Verwaltergebühren, Anga-

ben zur Wohnflächenberechnung). Daneben fehlten oftmals Nachweise 

über Kabel- und Abfallgebühren. Zur Überprüfung der Plausibilität fehl-

ten Kontoauszüge, Schul- und Immatrikulationsbescheinigungen, Un-

terhaltsnachweise (Urkunde, Nachweise über Sorgerechtsverhältnisse) 

sowie Belege über zu leistende Unterhaltszahlungen, den Aufenthalts-

                                    

13  Dies gilt für Länder, in denen die Angaben zur Kapitalbelastung in einer 

separaten Anlage zum Lastenzuschussantrag nicht aber im Formular selbst 

zu machen sind. 
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status, Kindergartenbeiträge und Kinderbetreuungskosten. Ebenfalls wür-

den auch Schwerbehindertenausweise, Bescheide anderer Behörden wie 

z.B. von Jobcentern bzw. der Arbeitsagentur (Bescheid bzw. Einstel-

lungsbescheid) und Sozialleistungsträgern sowie Bescheide über Eltern-

geld und BAföG häufig nicht beigefügt. 

Allgemein lässt sich zusammenfassen, dass sämtliche Angaben und 

Belege, die fehlen könnten, tatsächlich in der Praxis fehlen. Es lässt 

auf Basis der Rückmeldungen zwar nicht differenzieren, ob landesspe-

zifische Unterschiede im Hinblick auf fehlende Angaben im Antrag oder 

Belege gibt, vereinzelt wurden allerdings fehlende Anlagen zum Antrag 

erwähnt, die in manchen Ländern in dem standardisierten Antragsfor-

mular integriert sind (z.B. Anlagen zur Ermittlung der Kapitalbelastung).  

3.5  Eingabe in Wohngeldprogramm, Datenabgleich und 

Anfragen an andere Stellen 

Im dritten Teil des Fragebogens wurden Fragen zu der für die Bearbei-

tung von Wohngeldfällen eingesetzten Software und zu den Schnittstel-

len mit anderen Stellen und Behörden, z.B. bei der Durchführung des 

Datenabgleichs, behandelt.  

3.5.1  Eingesetzte Software und E-Akte 

Die eingesetzten Softwaresystem umfassen die Programme Dialogi-

siertes Wohngeldverfahren (DiWo), OK.WOBIS, PROSOZ/W, Care4 für 

Wohngeldstellen, IKOL-WG, WGplus, CZ Wohngeld, Kommunal Wohn-

geld 2009, public marius bzw. pmWohngeld, Thüringer Wohngeldver-

fahren und WG-Online.
14

  

                                    

14  Neben diesen genannten wurden verschiedene Synonyme für die einge-

setzte Software genannt (IT.Niedersachsen, izn-Niedersachsen, nds-Wohngeld, 

LSKN, nds-Wohngeld) sowie als weitere eingesetzte Softwarelösungen 

"BKA1Win", "Entire Connection", "Microsoft Access", "Online Wohngeldver-

fahren ZIT BB", "WG 1 WG 2" und "WOGE" (selbstentwickeltes Programm) 

angegeben. 
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Nach Häufigkeit des Einsatzes in den Wohngeldbehörden ergibt sich 

folgende Reihenfolge (mehr als fünf Nennungen):
 15

 DiWo (52x), WGplus 

(26x), OK.WOBIS (20x), PROSOZ/W (15x), IKOL-WG (11x), pmWohn-

geld (10x), CZ Wohngeld (10x), Kommunal-Wohngeld 2009 (9x), Care4 

für Wohngeldstellen (5x).  

Beim Ländervergleich der eingesetzten Softwarelösungen fällt auf: 

Es gibt zum einen Länder, in denen offensichtlich landesweit nur eine 

einzige bzw. eine einheitliche Softwarelösung von den Wohngeldbehör-

den genutzt wird. Dies ist der Fall z.B. in Baden-Württemberg (DiWo), 

im Saarland (Care4), in Sachsen, Sachsen-Anhalt (jeweils DiWo) sowie 

in Thüringen (Thüringer Wohngeldverfahren). In anderen Ländern ver-

wenden die Wohngeldbehörden unterschiedliche Softwaresysteme. Ei-

nige Softwarelösungen kommen nur in einem Land zum Einsatz. Diese 

können als "Insellösungen" bezeichnet werden. Hierzu zählen bestimmte 

Landeslösungen in Niedersachsen (LSKN Niedersachen, pmWohngeld 

(GovConnect), nds- bzw. izn-Wohngeld), Care4 im Saarland, Kommu-

nal Wohngeld 2009 (Mecklenburg-Vorpommern) und WG-Online in 

Nordrhein-Westfalen. Das Thüringer Wohngeldverfahren wird als einzige 

im gesamten Freistaat verwendet, sie ist aber zugleich die brandenbur-

gische Wohngeld-Software, die aber thüringenspezifische Anpassungen 

erfahren hat. In einigen wenigen Fällen erfolgt der Einsatz der Software-

lösung hauptsächlich in einem Bundesland und nur vereinzelt wird die 

Software auch von Wohngeldbehörden in anderen Ländern genutzt. Es 

gibt aber auch Softwarelösungen, die länderübergreifend zum Einsatz 

kommen. Hierzu zählen neben DiWo die Softwarelösungen IKOL-WG, 

OK.WOBIS und PROSOZ/W.  

Beim Ländervergleich fällt auf, dass in einigen Ländern wie Bayern, 

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein in den 

dortigen Wohngeldbehörden jeweils mehr als drei unterschiedliche Soft-

waresysteme eingesetzt werden.
16

  

                                    

15  Nicht aufgeführt, da nicht eindeutig zusammenfassbar sind verschiedene 

Softwarelösungen von niedersächsischen Wohngeldbehörden: IT.Niedersachsen 

(4x), izn Wohngeld (6x), LSKN (4x), nds-Wohngeld (5x).  

16  Nach Angaben des zuständigen schleswig-holsteinischen Ministeriums kommen 

dezentral vier unterschiedliche Softwaresysteme zum Einsatz: PROSOZ/W 

in ca. 91%, LämmKomm in ca. 6%, Infosys care4 in ca. 1,5% der Wohn-

geldstellen sowie IKOL-WG. In einer Wohngeldstelle erfolgt eine manuelle 

Bearbeitung ohne Wohngeld-Fachanwendung.  
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Die Erhebung und die Interviews zeigten, dass es keine eindeutige 

beste Softwarelösung gibt. Einige Länder geben den Wohngeldbehörden 

die Nutzung einer bestimmten Software offenbar vor und räumen ihnen 

im Gegenzug Mitspracherechte bei der Entwicklung der Software ein. 

Verschiedene Wohngeldbehörden berichten von Anwenderarbeitskrei-

sen, in denen sie mitwirken und damit indirekt an der Entwicklung von 

Softwarelösungen beteiligt sind. In manchen Ländern (z.B. BY) gehört 

die Wahl oder der Kauf der Software dagegen zu der den Kommunen 

im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung obliegenden Organisa-

tion des Vollzugs.  

Die Nutzung von elektronischen Akten in den Wohngeldbehörden 

stellt aktuell noch eine Ausnahme dar. 20 von 201 Wohngeldbehörden 

geben an, dass sie elektronische Akten führen.
17

 Differenziert nach Soft-

warelösungen kommt die Führung elektronischer Akten am häufigsten in 

Kombination mit DiWo (7x) und OK.WOBIS (5x) vor.  

3.5.2  Eingabe in Wohngeldprogramm 

Die manuelle Eingabe der Angaben aus dem Antragsformular in das 

Wohngeldprogramm ist in der Praxis der Regelfall (192 Wohngeldbe-

hörden). Nur zwei Wohngeldbehörden haben "sonstiges" als Antwortop-

tion gewählt. In einem Fall wird erläutert, dass allgemeine Daten wie 

Name, Anschrift, Geburtsdatum und -Ort aus dem Einwohnermeldever-

fahren übernommen werden können. Andere Daten wie z.B. zu den Ein-

nahmen oder zur Miete werden manuell erfasst. Im anderen Fall wird 

mitgeteilt, dass im Wohngeldfachverfahren DiWo eine manuelle Ein-

gabe erfolgt, es aber ein digitales Aktenverfahren gibt, das Einscannen 

ermöglicht.  

3.5.3  Durchführung Datenabgleich 

Die Durchführung des Datenabgleichs und daran anknüpfende Tätigkeiten 

wie die Überprüfung der übermittelten Daten, Nachfragen, Rückforde-

                                    

17  Davon kamen fünf aus Baden-Württemberg, jeweils sechs Wohngeldbehör-

den aus Bayern und Niedersachsen, zwei aus Sachsen-Anhalt eine aus 

Nordrhein-Westfalen. 
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rungen stellen etc. stellt neben der Antragsbearbeitung einen wesentli-

chen Schwerpunkt des Vollzugsaufwands in den Wohngeldbehörden 

dar. Hierauf deuten auch die Angaben zum Erfüllungsaufwand (vgl. Ab-

schnitt 3.3) hin. Der entstehende Erfüllungsaufwand ist ganz wesent-

lich von der Mitwirkung der Wohngeldhaushalte bestimmt, denn je voll-

ständiger und genauer die Daten im Antrag sind und je umfassender der 

Haushalt seinen Mitwirkungspflichten nachkommt desto weniger Auf-

wand entsteht den Normadressaten infolge des Abgleichs.  

Die Frage nach der Art der Durchführung des Datenabgleichs wurde wie 

folgt beantwortet: 

Tabelle 13:  Durchführung Datenabgleich 

 
Häufigkeit Prozent 

Keine Angabe 6 3,0 

Automatisiert 141 70,1 

Manuell 40 19,9 

Sonstiges (bitte ausführen) 14 7,0 

Gesamtsumme 201 100,0 

Die meisten Wohngeldbehörden geben an, dass der Datenabgleich au-

tomatisiert erfolgt. Viele Wohngeldbehörden weisen aber darauf hin, 

dass in vielen Fällen eine manuelle Überprüfung der übermittelten Da-

ten erforderlich ist.  

Sofern die Antwortoption "Sonstiges" ausgewählt wurde, machten 

einige Wohngeldbehörden genauere Erläuterungen. Einige führten aus, 

dass sie sowohl einen manuellen wie einen automatisierten Datenab-

gleich durchführen. Auf Basis der Antworten ergeben sich Hinweise, 

dass der automatisierte Datenabgleich in verschiedenen Ländern (noch) 

nicht alle (vorgesehenen) Bereiche abdeckt (z.B. Meldebehörden, Agen-

tur für Arbeit). So weist eine Behörde auf Unterschiede beim Datenab-

gleich für Sozialleistungen hin: Sie führe den Abgleich mit den zustän-

digen Stellen für Leistungen nach SGB XII manuell und mit den zustän-

digen Stellen für SGB II automatisiert durch. Eine andere gibt an, dass 

sie den Abgleich mit den Meldedaten und den Leistungen nach SGB II 

und SGB XII manuell durchführt. Eine andere Behörde teilt mit, dass 

sie über eine eigene Zugriffsmöglichkeit auf das Melderegister verfüge 
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und kein Datenabgleich mit den Meldebehörden nötig sei. Von einigen 

Wohngeldbehörden wird darauf hingewiesen, dass neben dem automa-

tisierten Datenabgleich häufig ein manueller Datenabgleich anlassbezo-

gen durchgeführt würde. Viele Wohngeldbehörden führen aus, dass in 

der Regel eine manuelle Prüfung der aus dem automatisierten Daten-

abgleich übermittelten Antwortdaten erfolgt.  

Vergleicht man die Antworten nach Bundesländer, dann sind keine 

signifikanten Unterschiede festzustellen. 

Eine zweite Frage im Fragebogen zum Datenabgleich bezog sich auf 

die Probleme bei der Durchführung. 

Tabelle 14:  Probleme bei der Durchführung des Datenabgleichs 

 
Häufigkeit Prozent 

Ja 31 15,4 

Nein 164 81,6 

Keine Angabe 6 3,0 

Gesamtsumme 201 100,0 

Die große Mehrheit der Wohngeldbehörden (mehr als 80%) antwortete, 

dass es keine Probleme bei der Durchführung des Datenabgleichs ge-

ben würde. Während insgesamt 15,4% der Wohngeldbehörden anga-

ben, dass es Probleme beim Datenabgleich gibt, fällt bei den Länderer-

gebnissen auf, dass der Anteil in einigen Ländern wie Thüringen, Ba-

den-Württemberg und Nordrhein-Westfalen etwas über diesem Wert 

liegt. Aufgrund der geringen der geringen Anzahl von teilnehmenden Wohn-

geldbehörden im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wohngeldbehörden 

muss dies allerdings relativiert. Ein Zusammenhang zwischen der ein-

gesetzten Software und Problemen beim Datenabgleich lässt sich nicht 

erkennen. 

Die konkreten Probleme beim Datenabgleich betreffen vor allem die 

Zusammenarbeit mit den Jobcentern. Einige Wohngeldbehörden üben 

Kritik an der Auskunftspraxis der Jobcenter, die nach den Berichten ei-

niger Wohngeldbehörden Amtshilfegesuche häufig ablehnen würden. 

Auch die Aktualität der Arbeitgeberdaten wird kritisiert (z.B. nicht ab-

gemeldete geringfügige Beschäftigungsverhältnisse). Ungenaue Anga-

ben gebe es über den Bezug von Leistungen nach SGB II, da oft keine 
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Differenzierung zwischen dem tatsächlichen Bezug und der Antragstel-

lung erfolgen würde. Manche Behörden berichten, dass nur selten 

Rückmeldungen der Jobcenter an die Wohngeldbehörden erfolgen, 

wenn Personen, die Wohngeld erhalten, ALG-II-Leistungen beantragen. 

Das führe nach dem Datenabgleich zum Doppelbezug bzw. einer Dop-

pelbewilligung und kann unangenehme Konsequenzen für die antrag-

stellende Person haben. Einige Wohngeldbehörden bemängeln die 

schlechte Erreichbarkeit der Jobcenter und die häufig verzögerte Beant-

wortung von Anfragen. Seitens der Grundsicherungsstellen würde oft 

die Meinung vertreten, dass es keine Ermächtigungsgrundlage für die 

Übermittlung der Daten an die Wohngeldbehörde geben würde. Dane-

ben erfolgten im Datenabgleich teilweise zeitversetzte Meldungen von 

Einnahmen und Einkünften, die bereits bei der Antragsbearbeitung be-

rücksichtigt worden sind. Das mache regelmäßig eine nochmalige Über-

prüfung der Daten erforderlich. Eine Wohngeldbehörde kritisiert die Ver-

wertbarkeit der gemeldeten Kapitalerträge und den diesbezüglich hohen 

Prüfungsaufwand.  

3.6  Inhaltliche Überprüfungen, Berechnungen, Fehlerkorrektur  

Zur Vermeidung von fehlerhaften Wohngeldbewilligungen wird häufig 

eine Zweitprüfung von Anträgen vorgesehen. Die Zweit- bzw. Gegenprü-

fung nach dem Vier-Augen-Prinzip nimmt im Hinblick auf eine sachlich 

und rechnerisch richtige Beurteilung eine wesentliche Rolle im Rahmen 

der Qualitätssicherung ein. 

Tabelle 15:  Durchführung Zweitprüfung 

 
Häufigkeit Prozent 

Keine Angabe 7 3,5 

Ja 179 89,1 

Nein 15 7,5 

Gesamtsumme 201 100,0 
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Die große Mehrheit der Wohngeldbehörden (89,1%) gibt an, eine Zweit-

prüfung durchzuführen. Die 15 Wohngeldbehörden, die keine Zweitprü-

fung durchführen, sind aus Baden-Württemberg (9)
18

, Bayern (3)
19

 und 

Niedersachsen (3). In allen anderen Ländern bestätigen sämtliche teil-

nehmende Wohngeldbehörden, dass eine Zweitprüfung durchgeführt 

wird.  

Im Fragebogen wurde nach den Kriterien für die Zweitprüfung ge-

fragt. Hierzu machten einige Wohngeldbehörden ausführlichere Anga-

ben, u.a. über die Tiefe der Prüfung. Es lassen sich zwei Modelle diffe-

renzieren: 

Zum einen gibt es in vielen Wohngeldbehörden die Regel, dass eine 

Zweitprüfung in allen Fällen erfolgen soll. Bei anderen Wohngeldbehör-

den erfolgen die Prüfungen auf Stichprobenbasis. Die Stichproben der 

Wohngeldanträge sind in den meisten Fällen zufällig ausgewählt (z.B. 

Auswahl durch die Wohngeldsoftware) oder richten sich nach bestimm-

ten Kriterien. Die Kriterien sind z.B. eine bestimmte monatliche Wohn-

geldhöhe, die Schwierigkeit eines wohngeldrechtlichen Sachverhalts o-

der die Komplexität des Falls.  

Einige Wohngeldbehörden berichten von internen Regelungen wie 

etwa davon, dass Erstanträge immer durch Vorgesetzte oder Abteilungs-

leiter geprüft werden oder eine stichprobenartige Überprüfung durch 

den Sachgebietsleiter vor Durchführung der Wohngeldauszahlungen er-

folgt. In einer Wohngeldbehörde gibt es eine gesonderte Prüfung durch 

die Amtsleitung bei Auszahlungen ab einer bestimmten Höhe z.B. über 

250 Euro.
20

 Eine andere Wohngeldbehörde gibt an, dass sie Neuan-

träge in allen Fällen und etwa 30% der Folgeanträge prüft sowie alle 

                                    

18  In Baden-Württemberg werden nach Angaben des zuständigen Ministerien 

in allen Wohngeldbehörden Zweitprüfungen (sog. "Gegenprüfungen") vor-

genommen. Das landesweit eingesetzte "Dialogisierte Wohngeldverfahren" 

(DiWo) fordert von den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in den 

Wohngeldbehörden, einen bestimmten Anteil der bearbeiteten Fälle von 

einem anderem Sachebarbeiter gegenprüfen zu lassen. Diese Quote liegt in 

der Regel bei 10 Prozent der Fälle und wird von DiWo nach dem Zufalls-

prinzip bestimmt. Eine manuelle Beeinflussung durch die Sachbearbeiter 

ist nicht möglich. 

19  Nach Angaben des zuständigen bayerischen Ministeriums ist die Umset-

zung des Vier-Augen-Prinzips inzwischen flächendeckend erfolgt. 

20  In einer anderen Behörde auch bei mehr als 200 Euro, in einer weiteren 

gilt dies ab Beträgen von 1.000 Euro. 
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Fälle, in denen es eine Änderung der Bankverbindung gegeben hat. In 

einigen anderen Fällen wird davon berichtet, dass nur Erst- bzw. Neu-

anträge zweitgeprüft werden. Eine andere Wohngeldbehörde teilt mit, 

dass zwar eine stichprobenartige Prüfung vorgegeben ist, sie allerdings 

alle Anträge überprüfen würde sofern dies zeitlich möglich wäre. Zwei 

andere Wohngeldbehörden geben an, dass vor jedem Zahllauf 20% der 

auszuzahlenden Fälle je Sachbearbeiter per Zufallsprinzip ausgewählt 

würden und dann von einem anderen Sachbearbeiter zur Zahlung frei-

gegeben werden müssen. Mehrere Behörden teilen mit, dass bearbei-

tete Anträge neuer Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter während 

der Einarbeitungsphase über einen längeren Zeitraum vollständig ge-

prüft würden. Das Vier-Augen-Prinzip komme dort bei ansonsten nur 

bei Rückrechnungen und schwierigen Fällen zur Anwendung. Eine an-

dere Wohngeldbehörde teilt mit, dass für alle Anträge ein "Vier-Augen-

Prinzip" bzw. eine Sichtprüfung gilt, dass aber eine Detailprüfung mit 

Nachberechnungen stichprobenartig erfolgt. Einige Wohngeldbehörden 

geben an, dass eine Gegenprüfung der Fälle durch jeweils andere Sach-

bearbeiterinnen und Sachbearbeiter erfolgt und dass durch die Wohn-

geldsoftware ausgewählte Fälle eine weitere Überprüfung zur Folge hätte. 

Zwei Wohngeldbehörden berichten von der Praxis, die Bescheide mit den 

Angaben des Antragstellers abzugleichen 

Zum Umfang der Stichproben bei der Zweitprüfung gibt es unter-

schiedliche Angaben. Bei Wohngeldbehörden, die DiWo einsetzen, wer-

den rund 10% der Fälle nach einem Zufallsprinzip für eine Zweitprüfung 

ausgewählt.
21

 Andere Stichprobengrößen sind 5% und 50% der Fälle. 

Einige Wohngeldbehörden berufen sich auf Vorgaben ihres Landes, 

nach denen jeder Antrag von einer zweiten Person autorisiert werden 

müsste.
22

  

                                    

21  Einige Wohngeldbehörden bestimmter Länder geben auch einen hiervon 

abweichenden Wert von 50% der Fälle an.  

22  Eine Wohngeldbehörde gibt an, dass nach Weisung des Ministeriums für 

Landesentwicklung und Verkehr (MLV) in Sachsen-Anhalt eine 100prozen-

tige Prüfung nach dem Vier-Augen-Prinzip erfolgt. Eine andere Wohngeld-

behörde teilt mit, sie prüfe alle Anträge, wenn auch nach der Verwaltungs-

vorschrift des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus (WM) Meck-

lenburg-Vorpommern vom 03. Juni 2014 Nr. 5.2.1. nur mindestens 5% 

der neu eingegebenen oder geänderten Fälle zu prüfen wären. Das zustän-

dige Ministerium erläuterte, dass die von den Wohngeldbehörden ange-

sprochene 5%-Prüfung sich allein auf die Freigabe in der Software bezieht. 

Es müssen nach den Vorgaben mindestens 5% der neu eingegebenen oder 
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In den meisten Ländern scheint es einheitliche Vorgaben für die An-

wendung des Vier-Augen-Prinzips und Zweitprüfungen zu geben. In ei-

nigen wenigen Fällen gibt es innerhalb der Länder Wohngeldbehörden, 

die von den Vorgaben nach unten oder nach oben abzuweichen schei-

nen. Dort geht man entweder über die Vorgaben eines Landes hinaus, 

in dem jeder Fall zweitgeprüft wird, oder aber man weicht nach unten 

ab, in dem man trotz vorgeschriebener verpflichtender Prüfung aller 

Anträge nur stichprobenartige Prüfungen vornimmt. 

3.7  Bescheiderstellung, Zahlungsanweisungen und Widersprüche 

In diesem Abschnitt geht es um die Erstellung, den Druck und den Ver-

sand des Wohngeldbescheids sowie um die Auszahlung des Wohngel-

des. Dies sind Teilprozesse, die je nach Land dezentral oder zentral 

ausgeführt werden. Es gibt aber auch Zwischenlösungen.  

3.7.1  Bescheiderstellung, Druck und Versand 

Der überwiegende Teil der teilnehmenden Wohngeldbehörden (etwa 

60%) gibt an, den Wohngeldbescheid (z.B. über DiWo) selbst zu erstel-

len und lokal zu drucken. In rund 20 Fällen wird angegeben, dass der 

Bescheid sowohl von der Wohngeldbehörde selbst, aber auch durch ei-

nen zentralen Dienstleister erstellt werden kann.  

In Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Saarland, Schles-

wig-Holstein, wird der Bescheid weit überwiegend von den Wohngeld-

behörden selbst erstellt. In Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und 

Thüringen erfolgt dies durch zentrale Dienstleister wie z.B. IT NRW oder 

das Thüringer Landesrechenzentrum (TLRZ). Wohngeldbehörden aus 

Nordrhein-Westfalen weisen darauf hin, dass die originalen Wohngeld-

bescheide zentral gedruckt werden, sie allerdings die Möglichkeit ha-

ben, eine Kopie bzw. Durchschrift des Bescheids für die Wohngeldakte 

lokal auszudrucken. Die Antworten der Wohngeldbehörden aus Meck-

                                    

geänderten Fälle durch eine zweite Person freigegeben werden. Alle ande-

ren eingegebenen oder geänderten Fälle müssen per Unterschrift auf einem 

Ausdruck von einer zweiten Unterschrift gegengeprüft werden (Nr. 5.2.2). 

Damit unterliegen in Mecklenburg-Vorpommern formal 100% der Fälle 

dem Vier-Augen-Prinzip.  
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lenburg-Vorpommern lassen keine eindeutige Zuordnung zu, da dort ei-

nige Wohngeldbehörden den Bescheid selbst erstellen, andere ihn von 

KSU Soft GmbH erstellen lassen. Nach Angaben des zuständigen Lan-

desministeriums drucken die Wohngeldbehörden in Mecklenburg-Vor-

pommern seit dem 1. Januar 2016 die Bescheide allerdings grundsätz-

lich selbst aus. Die teilnehmenden Wohngeldbehörden aus Sachsen 

und Sachsen-Anhalt lassen sich nicht eindeutig einer Kategorie zuord-

nen.  

Der Versand der Bescheide erfolgt in der Regel durch die Stelle, die 

auch die Erstellung und den Druck vornimmt. Es gibt jedoch Ausnah-

men: Während in NRW auch der Endversand der Bescheide durch den 

zentralen Dienstleister erfolgt, wird dies in Thüringen und in Branden-

burg durch die Wohngeldbehörden bzw. die Poststelle der Stadt, des 

Landkreises etc. unternommen. Die gedruckten Bescheide werden in 

diesen Fällen zunächst von dem Dienstleister an die Wohngeldbehörden 

verschickt. Die Wohngeldbehörde überprüft den Bescheid und versen-

det ihn ggf. mit weiteren Informationen oder Antragsformularen für Leis-

tungen des Bildungs- und Teilhabepakets an die antragstellenden Per-

sonen.  

Mithilfe der Daten für den Erfüllungsaufwand kann überprüft wer-

den, ob und wie sie sich diese Unterschiede bei der Vollzugsgestaltung 

auf den Erfüllungsaufwand der Wohngeldbehörden auswirken.  

Es lässt sich feststellen, dass der Erfüllungsaufwand für die Wohn-

geldbehörden, die den Wohngeldbescheid selbst erstellen, geringfügig 

über dem Wert liegt, der sich für alle Wohngeldbehörden ergibt. Beim 

Mietzuschuss betragen die Werte für die Erstellung des Bescheids durch 

die Wohngeldbehörde 6,8 und 21,3 Minuten, für alle Wohngeldbehör-

den 6,5 und 19,7 Minuten. Bei Lastenzuschussanträgen liegen die Werte 

mit 8,2 und 23,3 Minuten ebenfalls leicht über dem Ergebnis für alle 

Wohngeldbehörden (7,5 und 21,0 Minuten). Die Medianwerte unter-

scheiden sich für beide Gruppen jedoch nicht. Folglich ergibt sich nur 

eine schwache Tendenz, dass eine zentrale Bescheiderstellung des 

Wohngeldbescheids einen geringeren Erfüllungsaufwand für die Wohn-

geldbehörden zur Folge hat. Es handelt sich hierbei um eine Verlagerung 

des Erfüllungsaufwands von den Wohngeldbehörden auf den zentralen 

Dienstleister. Der Erfüllungsaufwand der zentralen Dienstleister ist in der 

Erhebung jedoch nicht erfasst worden. 
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3.7.2  Rechen- und Zahlläufe, auszahlende Stelle 

3.7.2.1  Rechen- und Zahlläufe 

Rechen- bzw. Zahlläufe bezeichnen den Prozess der Zahlungsveranlas-

sung an die das Wohngeld auszahlende Stelle. Die Zahl der Rechen- 

und Zahlläufe wird in der Regel auf Ebene der Länder festgelegt. Die 

Wohngeldbehörden der verschiedenen Länder lassen sich in den meis-

ten Bundesländern einer konkreten Frequenz zuordnen. In der Erhebung 

sollten die Wohngeldbehörden die Anzahl der Rechen- und Zahlläufe 

im Monat angeben. 

Tabelle 16:  Frequenz der Rechen- und Zahlläufe 

 
Häufigkeit Prozent 

Keine Angabe 6 3,0 

Einmal im Monat 144 71,6 

Zweimal im Monat 29 14,4 

Sonstige Frequenz 

(bitte spezifizieren) 
22 10,9 

Gesamtsumme 201 100,0 

In Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfa-

len
23

, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein gibt es einen 

Zahllauf im Monat, in Brandenburg und Thüringen dagegen monatlich 

zwei Zahlläufe. In Bayern und Niedersachsen ergibt sich ein heteroge-

nes Bild. 9 Wohngeldbehörden aus Bayern gaben einen Zahllauf und 

13 Wohngeldbehörden zwei Zahlläufe an. Das zuständige Ministerium 

erläuterte hierzu, dass die Wohngeldbehörden die Zahlungen anstoßen 

und sie die Anzahl der Zahlläufe selbst wählen können. In Niedersach-

sen gaben 22 der teilnehmenden 45 Wohngeldbehörden an, dass eine 

sonstige Frequenz vorliegt. 20 niedersächsische Wohngeldbehörden 

teilten mit, dass es dort drei Zahlläufe gibt, zwei Behörden sagten vier 

                                    

23  In Nordrhein-Westfalen gibt es seit dem 1. Januar 2016 zwei Rechenläufe 

im Monat. 
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Zahlläufe und eine Behörde berichtete von einem Hauptlauf und bis zu 

drei Nachzahlungsläufen.  

3.7.2.2  Wohngeldauszahlung 

Des Weiteren wurden nach der das Wohngeld auszahlenden Stelle ge-

fragt. 35 Wohngeldbehörden geben an, dass sie das Wohngeld selbst 

auszahlen. 150 Wohngeldbehörden verweisen auf eine Landeskasse 

und 16 Wohngeldbehörden geben sonstige auszahlende Stellen an. Die 

Auszahlungen des Wohngeldes in Bayern erfolgt durch die Staatsober-

kasse, in Baden-Württemberg wird das Wohngeld über die Landesober-

kasse Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe abgewickelt. Es gab 

keine Wohngeldbehörden aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

Nordrhein-Westfalen, Saarland oder Thüringen, die angegeben haben, 

Auszahlungen des Wohngeldes selbst vorzunehmen. In Niedersachsen 

(21) und Schleswig-Holstein (8) gab es dagegen eine größere Zahl von 

Wohngeldbehörden, die Auszahlungen des Wohngeldes selbst vorneh-

men. Dort nehmen insbesondere Wohngeldbehörden, die die Software-

lösungen PROSOZ/W, pmWohngeld oder OK.WOBIS einsetzen, selbst 

Auszahlungen vor.  

Als "sonstige auszahlende Stellen" wurden die Stadt- bzw. Kreiskas-

sen als Alternative zur Wohngeldbehörde und das Informations- und 

Kommunikationsinstitut der Landeshauptstadt Saarbrücken (IKS) ge-

nannt. Die geringe Zahl der Wohngeldbehörden, die das Wohngeld 

selbst auszahlen, erklärt die geringe Anzahl von Angaben zum Erfül-

lungsaufwand für den Arbeitsschritt Zahlungsanweisungen.  

Auch hier lässt sich untersuchen wie sich eine zentrale oder dezent-

rale Aufgabenwahrnehmung auf den Erfüllungsaufwand der Wohngeld-

behörden auswirkt:  

Für 27 Wohngeldbehörden der 35 das Wohngeld selbst auszahlen-

den Stellen liegen Daten über den Erfüllungsaufwand vor. Der Erfül-

lungsaufwand beträgt je nach Komplexität bei den Anträgen auf Miet-

zuschuss 10,1 oder. 17,8 Minuten mit Medianwerten von 5 bzw. 10 

Minuten. Diese Werte liegen über den Werten für alle Wohngeldbehör-

den (6,2 und 11,3 Minuten). Ein vergleichbares Resultat ergibt sich für 

Lastenzuschussanträge. Dort betragen die Werte für die auszahlenden 

Wohngeldbehörden 10,5 und 17,8 Minuten, ebenfalls mit Medianwer-

ten von 5 und 10 Minuten. Auch diese Werte liegen über den Ver-

gleichswerten (6,2 und 11,2 Minuten).  
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Die dezentrale Auszahlung des Wohngeldes ist also tendenziell mit 

einem höheren Erfüllungsaufwand für die auszahlenden Wohngeldbe-

hörden verbunden. Allerdings entsteht der Erfüllungsaufwand für die 

Auszahlung dann nicht der Wohngeldbehörde sondern der Landes-

kasse. Diese Stellen wurden jedoch nicht in die Erhebung einbezogen.  

3.7.3  Widersprüche 

In der Fragebogenerhebung wurde auch nach dem Anteil der Wider-

sprüche gefragt.
 
In 15 Ländern sind im Bereich des Wohngeldrechts 

Widerspruchsverfahren durchzuführen. Wohngeldbehörden aus Nieder-

sachsen wiesen darauf hin, dass dort das Vorverfahren des Wider-

spruchs abgeschafft wurde. Dort ist eine Anfechtungs- bzw. Leistungs-

klage vor dem Verwaltungsgericht erforderlich. In Nordrhein-Westfalen 

wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Wohngeldgesetzes 

zum 1. Januar 2015 wieder eingeführt. In Bayern gibt es ein fakultati-

ves Widerspruchsverfahren.  

Am Beispiel des Widerspruchsverfahrens wird deutlich wie sich lan-

desrechtliche Vorgaben auf den Vollzug von Bundesrecht auswirken. 

Diese äußern sich darin, an welche Stelle(n) in den einzelnen Ländern 

Widersprüche gegen den Wohngeldbescheid zu richten sind bzw. wel-

che Stelle die Funktion als Widerspruchsbehörde wahrnimmt. In Bayern 

ist seit dem 1. Januar 2015 die Regierung von Unterfranken für sämt-

liche Widerspruchsverfahren im Bereich des Wohngeldes zuständig. Zu-

sätzlich ist sie die Fachaufsichtsbehörde in Wohngeldangelegenheiten.  

Tabelle 17:  Anteil der Widersprüche 

 
Häufigkeit Prozent 

Keine Angabe 13 6,5 

in weniger als 5% der Fälle 174 86,6 

bei zwischen 5% und 10% 

der Fälle 
13 6,5 

in mehr als 10% bis zu 25% 

der Fälle 
1 ,5 

Gesamtsumme 201 100,0 
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Insgesamt ergeht nach Angaben der teilnehmenden Wohngeldbehörden 

ein Widerspruch gegen den Wohngeldbescheid nur in einer geringen 

Prozentzahl der Fälle. In 86,6% der teilnehmenden Wohngeldbehörden 

kommen Widersprüche in weniger als 5% der Fälle vor. Die 14 Wohn-

geldbehörden, die etwas höhere Anteile an Widersprüchen angaben, 

verteilen sich auf Baden-Württemberg (7), Bayern (2), Nordrhein-

Westfalen (2) und Sachsen-Anhalt (3). In Wohngeldbehörden mit ho-

hen Fallzahlen kann die absolute Zahl der Widersprüche jedoch 

durchaus bedeutsam sein, da die Bearbeitung der Fälle einen hohen 

Erfüllungsaufwand nach sich zieht. Widersprüche ergehen häufig auf-

grund der Höhe des berechneten Wohngeldes, aufgrund der für die an-

tragstellenden Personen oft nicht nachvollziehbaren Anrechnung be-

stimmter Einkommensarten oder aufgrund der Miethöchstgrenzen. In 

der überwiegenden Zahl der Fälle sind die Widersprüche ungerechtfer-

tigt. In den meisten Fällen können sie durch Erläuterungen der Wohn-

geldbehörde geklärt werden oder es kann abgeholfen werden. In der 

Folge wird der Widerspruch zurückgezogen. Nur sehr selten wird seitens 

der Bürgerinnen und Bürger der Klageweg beschritten.  

3.8  Abschließender Teil 

Im abschließenden Teil des Fragebogens wurden die Wohngeldbehör-

den nach ihrer Teilnahme an Arbeitskreisen und ihrer Einbindung in 

Netzwerken befragt. Darüber hinaus thematisierte dieser Teil des Frage-

bogens die aus der Sicht der Wohngeldbehörden bestehenden Vollzugs-

probleme und Entlastungsmöglichkeiten. 

3.8.1  Teilnahme an Arbeitskreisen und Netzwerken 

80 der 201 teilnehmenden Wohngeldbehörden gaben an, an Foren 

(Netzwerk oder Arbeitskreis) teilzunehmen, die sich mit Vollzugsfragen 

des Wohngeldgesetzes befassen.  

  



 

 

43 

 

Tabelle 18:  Teilnahme an Arbeitskreisen und nach Ländern 

  Ja Nein 
Keine 

Angabe 
Summe 

Baden-Württemberg (BW) 14 23 0 37 

Bayern (BY) 7 15 2 24 

Brandenburg (BB) 1 2 0 3 

Mecklenburg-Vorpommern (MV) 8 4 0 12 

Niedersachsen (NI) 22 23 0 45 

Nordrhein-Westfalen (NW) 10 29 4 43 

Saarland (SL) 4 1 0 5 

Sachsen (SN) 2 4 0 6 

Sachsen-Anhalt (ST) 5 5 0 10 

Schleswig-Holstein (SH) 5 4 0 9 

Thüringen (TH) 2 5 0 7 

Gesamtsumme 80 115 6 201 

Die genannten Arbeitskreise und Netzwerke sind in ihrer Zusammen-

setzung, in ihrem Institutionalisierungsgrad und der Regelmäßigkeit der 

Treffen vielfältig und unterschiedlich. Es gibt einige länderübergreifende 

Arbeitskreise. Hierzu zählt der Arbeitskreis Wohngeld des Deutschen 

Städtetags, in dem einige größere Wohngeldbehörden, die an der Er-

hebung teilgenommen haben, vertreten sind. Darüber hinaus wird auf 

verschiedene Anwenderarbeitskreise hingewiesen, in denen Wohngeld-

behörden vertreten sind, die z.B. länderübergreifend eingesetzte Software-

systeme wie etwa DiWo verwenden. 

Innerhalb der Länder gibt es ebenfalls verschiedene Formate und 

unterschiedlich stark institutionalisierte Netzwerke und Arbeitskreise. 

Dazu gehören z.B. Arbeitskreise und regelmäßige Dienstbesprechungen 

mit den zuständigen Fachaufsichtsbehörden und den obersten Landes-

behörden. Daneben gibt es auch Netzwerke und Arbeitskreise auf regi-

onaler Ebene, in denen sich z.B. die Wohngeldstellen der kreisangehö-
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rigen Gemeinden eines Landeskreises oder verschiedene Städte regel-

mäßig austauschen. Auch bestehende Kontakte zwischen Wohngeldbe-

hörden auf informaler Ebene werden häufig genutzt.  

Differenziert nach Ländern gab es folgende Antworten: 

Baden-Württemberg 

Die Wohngeldbehörden aus Baden-Württemberg berichten von jährli-

chen Schulungen bzw. Dienstbesprechungen mit den Regierungspräsi-

dien. Einige Wohngeldbehörden nehmen regelmäßig an Schulungen der 

VWA (Württembergische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie e.V.) 

und des VHW (Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.). 

Einige Wohngeldbehörden berichten auch von einem Erfahrungsaus-

tausch auf Landkreisebene. 

Bayern 

Einige Wohngeldbehörden berichten von jährlichen Treffen auf Einla-

dung verschiedener Bezirksregierungen (Oberpfalz, Oberbayern). Es 

handelt sich hierbei um Dienstbesprechungen, die von den Fachauf-

sichtsbehörden durchgeführt werden. Diese Treffen dienen der Informa-

tion über zwischenzeitliche Entwicklungen, der Weitergabe fachlicher 

Informationen und dem Erfahrungsaustausch. Auch von einem Format 

des Landesamtes für Finanzen wird berichtet. Eine Wohngeldbehörde 

berichtet von ihrer Mitgliedschaft in einem Arbeitskreis einer Städ-

teachse. Daneben gibt es regelmäßige Anwendertreffen der in Bayern 

vertretenen Software-Anbieter. Berichtet wird von Veranstaltungen bei 

der AKDB München (OK.Wobis), bei der es um den technischen Vollzug 

des Bescheids geht. Eine Wohngeldbehörde gab an, Mitglied eines Ar-

beitskreises zur Wohngeldsoftware IKOL-WG zu sein.  

Brandenburg 

Eine Wohngeldbehörde in Brandenburg berichtet von ihrer Mitglied-

schaft im Arbeitskreis Wohngeld des Deutschen Städtetags. Es gebe 

zudem jedes Jahr eine kostenlose Schulung des Ministeriums. Dort habe 

man z.B. gemeinsam den Leitfaden für die Behandlung von Ordnungs-

widrigkeitsverfahren entwickelt oder auch den automatisierten Daten-

abgleich diskutiert. 
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Mecklenburg-Vorpommern 

Auch die Wohngeldbehörden in Mecklenburg-Vorpommern berichten 

von verschiedenen Formaten. So gibt es einen Arbeitskreis Wohngeld 

der Städte in Mecklenburg-Vorpommern, dem das zuständige Ministe-

rium und die sechs größten Städte des Landes angehören. Ebenfalls 

gibt es einige Arbeitskreise in verschiedenen Landkreisen, in denen sich 

die Fachaufsicht mit Kolleginnen und Kollegen aus den Ämtern der je-

weiligen Landkreise vierteljährlich trifft. Organisiert werden diese Ar-

beitskreise von der Fachaufsicht. Daneben sind einige Behörden Mit-

glied in Anwenderarbeitskreisen für die Softwarelösungen IKOL-WG und 

"Kommunal Wohngeld". Eine Wohngeldbehörde teilte mit, dass sie an 

einem halbjährlich stattfindenden Netzwerktreffen ("Wohngeldinfo") teil-

nimmt.  

Niedersachsen 

Einige niedersächsische Wohngeldbehörden verweisen auf das Online-

Portal "Wohngeldinfo.de", das länderübergreifend von Wohngeldstellen 

aus den Ländern Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vor-

pommern und Schleswig-Holstein genutzt wird. Auch von jährlichen 

Fortbildungen und Seminaren sowie einem regelmäßigen Austausch der 

Wohngeldbehörden aus der Region Hannover wird berichtet. In der Re-

gion Hannover gibt es verschiedene Arbeitskreise wie den AK Bescheid 

und den AK Bußgeldverfahren. Daneben berichten einige Wohngeldbe-

hörden von ihrer Mitwirkung in einem Arbeitskreis der Hannoverschen 

Informationstechnologien. Andere Wohngeldbehörden nennen einen Ar-

beitskreis zum EDV-Wohngeldfachverfahren public Marius sowie einen 

Anwenderarbeitskreis zur Wohngeldsoftware OK.WOBIS. Von mehreren 

Wohngeldbehörden werden Dienstbesprechungen mit dem Niedersäch-

sischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung erwähnt. 

Auf kommunaler Ebene berichten zudem einige Wohngeldbehörden von 

stattfindenden und künftig (geplanten) Treffen zum Erfahrungsaustausch 

bei und mit den Trägern. Es wird auch auf regelmäßige Treffen der Lei-

terinnen und Leiter der Wohngeldstellen hingewiesen.  

Es werden Fortbildungsveranstaltungen des Niedersächsischen Stu-

dieninstituts für kommunale Verwaltung e.V. (NSI) und des VHW er-

wähnt, an denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Wohn-

geldbehörden teilgenommen hatten.  
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Nordrhein-Westfalen 

Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es vielfältige Formate. Auf kommu-

naler Ebene gibt es in einigen Landkreisen Arbeitskreise zum Wohngeld 

der kreisangehörigen Gemeinden. Diese werden zum Teil durch die Kreise 

in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde organisiert. Eine Wohngeldbehörde 

berichtet von einem Arbeitskreis beim Ministerium für Bauen, Wohnen, 

Stadtentwicklung und Verkehr (MBWSV) des Landes-NRW und einem 

weiteren bei der Bezirksregierung Köln. Auch wird von einer Wohn-

geldbehörde der Arbeitskreis Wohngeld Rheinland erwähnt. Eine an-

dere Wohngeldbehörde weist auf den Unterarbeitskreis (UAK) Wohngeld 

des Städtetags NRW hin. Ebenfalls erwähnt wurden die Arbeitsgruppe 

Wohnungswesen bei der ITK-Rheinland und KommunenNRW.TESTA. 

Bei KommunenNRW.TESTA handelt es sich um eine Wohngeldinfor-

mationsseite des für das Wohngeld zuständigen Ministeriums (MBWSV). 

Die Seite stellt vielfältige Informationen zum Wohngeldrecht (Bundes- 

und Landeserlasse, Urteile zum Wohngeld, Bearbeitungshinweise und 

ein Einkommenskatalog) bereit. 

Saarland 

Die saarländischen Wohngeldbehörden berichten von Besprechungen 

bzw. einem Arbeitskreis, der durch die Fachaufsicht (Finanzministerium 

des Saarlands) organisiert wird sowie einer Projektgruppe des Informa-

tions- und Kommunikationsinstituts (IKS) Saarbrücken und des Soft-

wareentwicklers INFOsys Kommunal GmbH.  

Sachsen 

Eine Wohngeldbehörde aus Sachsen berichtet von einem Benchmark-

kreis. 

Sachsen-Anhalt  

Neben dem Arbeitskreis "Wohngeld" im Land Sachsen-Anhalt unter Lei-

tung des zuständigen Referats des Landesverwaltungsamts und unter 

Mitwirkung des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (MLV) 

des Landes Sachsen-Anhalt wird der Arbeitskreis "DiWo Land" unter 

Leitung des MLV von den Wohngeldbehörden erwähnt. 
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Schleswig-Holstein 

Die schleswig-holsteinischen Wohngeldbehörden weisen insbesondere 

auf das Onlineportal "wohngeldinfo.de" und Arbeitskreise in verschiede-

nen Landkreisen hin (Lauenburg, Segeberg, Ostholstein-Süd). Daneben 

wird von einmal im Jahr im Innenministerium von Schleswig-Holstein 

stattfindenden Wohngeld-Meetings berichtet. Es wird zudem ein eigen-

ständiges, nicht institutionalisiertes Treffen der Wohngeldstellen kreis-

freier Städte in Schleswig-Holstein erwähnt, das ein- bis zweimal jähr-

lich stattfindet.  

Bzgl. Weiterbildungsmaßnahmen verwies eine Wohngeldbehörde auf 

zweimal jährlich abgehaltene Inhouse-Seminare. 

Thüringen 

In Thüringen wird von Arbeitsberatungen mit Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern des thüringischen Landesverwaltungsamt und des thüringi-

schen Landesrechenzentrums berichtet. Eine andere Wohngeldbehörde 

berichtet von einem anlassbezogenen internen Erfahrungsaustausch mit 

weiteren drei Wohngeldbehörden. 

3.8.2  Problembereiche beim Vollzug des Wohngeldgesetzes 

Fast 150 Wohngeldbehörden und damit rund Dreiviertel der an der Um-

frage teilnehmenden Wohngeldbehörden haben im Rahmen der Erhe-

bung auf unterschiedliche Problembereiche beim Vollzug des Wohngeld-

gesetzes aufmerksam gemacht.  

Die Nennungen betreffen ganz unterschiedliche Bereiche. Die nach-

folgende Aufzählung kann nicht als repräsentativ angesehen werden, da 

die Wohngeldbehörden hier ihre jeweilige Perspektive einnehmen. Zu 

berücksichtigen ist auch, dass nicht alle Wohngeldbehörden jede Nen-

nung als Problembereich empfinden dürften. Sie lässt sich somit auch 

nicht verallgemeinern. Die aufgelisteten Punkte können eher Anhalts-

punkte geben und auf seitens der Wohngeldbehörden wahrgenommene 

Problemfelder hinweisen. Eine Priorisierung oder auch Zuordnung zu 

Verantwortungsbereichen wird an dieser Stelle nicht vorgenommen. Ei-

nige Kritikpunkte von Wohngeldbehörden sind mit den zum 1. Januar 

2016 geänderten wohngeldrechtlichen Vorschriften aufgegriffen wor-
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den. Die nachfolgend aufgelisteten Punkte sind zumeist einer grund-

sätzlicheren Natur, da in der Erhebung vergleichsweise selten auf kon-

krete Detailregelungen verwiesen wurde. 

In der Zusammenfassung zeigen sich verschiedene Themenfelder wie 

die Regelungen selbst einschl. der Neuregelung des Wohngeldrechts, die 

Einkommensermittlung, die Abgrenzung des Wohngeldes von anderen 

Sozialleistungen, die Ressourcen- bzw. Personalausstattung mancher 

Wohngeldbehörde und Schnittstellenproblematiken (mit antragstellen-

den Personen und anderen Behörden) als wesentliche Problemberei-

che. Die Übergänge zwischen den einzelnen Themenfeldern sind teil-

weise fließend. 

Einkommensermittlung 

Fast alle Wohngeldbehörden weisen auf Schwierigkeiten bei der Ermitt-

lung der Einkommen hin. Ein Grund hierfür ist, dass das in den kom-

menden 12 Monaten erwartete Einkommen die Basis für die Bewilli-

gung des Wohngeldes darstellt. Die Bewilligung stellt damit auf einen 

prognostizierten Wert ab. Insbesondere die Behandlung von stark 

schwankenden Einkünften stellt für viele Wohngeldbehörden eine Her-

ausforderung dar. Plausibilitätsprüfungen sind schwierig anzustellen. 

Auch die Zuordnung von Bewilligungszeiträumen bei sich veränderten 

Einkünften wird von einer Wohngeldbehörde als schwierig empfunden. 

Die Einkommensermittlung ist in diesen Fällen mit großem Zeitaufwand 

verbunden. Es handelt sich hierbei zumeist um antragstellende Perso-

nen mit Einkünften aus freiberuflicher oder selbständiger Tätigkeit. Ge-

rade bei Selbständigen gebe es legale Möglichkeiten zur Einkommens-

steuerung, die schwierig zu durchschauen sind und damit – wie seitens 

des Bundesrechnungshofs nachgewiesen – eine häufige Fehlerquelle 

bei der Bearbeitung darstellen.  

Der starke Rückgriff auf die komplexen und komplizierten Regelun-

gen des Einkommensteuerrechts und des einkommensteuerrechtlichen 

Einkommensbegriffs führe zu Schwierigkeiten. Bei der Ermittlung der 

Summe der positiven Einkünfte sind vielfältige Faktoren wie Betriebs-

ausgaben, die Entfernungspauschale zur ersten Tätigkeitsstätte, die Ar-

beitgeberleistungen zur Zukunftssicherung, die 1 Prozentregelung bei 

der Nutzung von PKW und die Anrechnung auf die Entfernungspau-

schale (problematisch z.B. bei mehreren Arbeitsstellen) zu berücksich-

tigen. Trotz umfangreicher und zeitaufwändiger Berechnungen ergeben 

sich häufig kaum signifikante Änderungen beim Wohngeldanspruch. 

Ein weiteres Beispiel sind nach Hinweis einer Wohngeldbehörde die 
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Regelungen zum Werbungskostenabzug bei Renten auch bei nachehe-

lichem Unterhalt. Ein pauschaler (Nicht-)Abzug könnte Entlastungen 

bringen. Die Unterschiede bei der Einkommensermittlung beim Wohn-

geld und anderen Sozialleistungen führten ebenfalls regelmäßig zu 

Nachfragen und Widersprüchen von Personen, deren Einkommen zuvor 

z.B. nach dem SGB II anders ermittelt wurden. Die Nachfragen seitens 

der antragstellenden Personen beziehen sich beispielsweise auf pau-

schale Arbeitgeberleistungen, den pauschalen Abzug für Kranken- und 

Pflegeversicherungsbeiträge oder den pauschalen Abzug bei Mini-Jobs. 

Eine Wohngeldbehörde merkt an, dass sie die standardisierten Wohn-

geldbescheide um Erläuterungen der Entscheidungsgrundlage ergänzen 

würde, um unnötige Widersprüche zu vermeiden.  

Eine Wohngeldbehörde kritisiert die Gestaltung des § 14 WoGG als 

positivem Einkommenskatalog. Im Anbetracht der Länge der Aufzäh-

lung der unterschiedlichen Einkommensarten könnten aus ihrer Sicht 

Vereinfachungen erzielt werden, wenn der Einkommenskatalog durch 

eine Aufzählung von Einkunftsarten ersetzt würde, die nicht zum wohn-

geldrechtlichen Einkommen zählen (Negativkatalog).  

Im Zusammenhang mit der Einkommensermittlung müssten häufig 

Rückrechnungen vorgenommen werden und es wird von Problemen bei 

der Bestimmung der relevanten Zeiträume berichtet, wenn z.B. Arbeits-

aufnahme, Arbeitslosigkeit etc. nicht auf einen Monatsersten fallen 

würden. 

Insgesamt birgt die Komplexität der Regelungen zur Einkommenser-

mittlung eine Reihe von Fehlerquellen bei der Bearbeitung. Dies zeige 

sich unter anderem bei Vier-Augen-Überprüfungen.  

Reform des Wohngeldrechts 

Von der Novelle des Wohngeldgesetzes erwarteten die Wohngeldbehör-

den einen sprunghaften Anstieg der Empfängerhaushalte. Neben den Be-

rechtigten würden aufgrund der Berichtserstattung über die Novelle oft 

weitere Personen Anträge stellen, die wegen Nichterfüllung der An-

spruchsvoraussetzungen abgelehnt werden müssten. Damit gehe ein 

(vorübergehender) Mehrbedarf an Personal einher, der kaum erfüllt 

würde. Als Folge hiervon rechneten sie mir Rückständen bei der An-

tragsbearbeitung, verbunden mit häufigen Rückfrage seitens der antrag-

stellenden Personen nach dem Bearbeitungsstand. 

Die verschiedenen Rechts- und Verfahrensänderungen der letzten 

Jahre im Bereich des Wohngeldrechts haben es aus Sicht einzelner 
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Wohngeldbehörden immer wieder notwendig gemacht, den Personal-

stand an die geänderten Verhältnisse anzupassen. Hier wäre aus Sicht 

verschiedener Wohngeldbehörden mehr Kontinuität wünschenswert. 

Ressourcenprobleme 

Einige Wohngeldstellen berichten von Ressourcen- und Kapazitätspro-

blemen. Manche Wohngeldbehörden weisen auf eine generell ange-

spannte Personalsituation hin, andere sehen vor allem dann problema-

tische Situationen, wenn im Krankheitsfall eine Vertretung über einen 

längeren Zeitraum gewährleistet werden muss. Eine Wohngeldbehörde 

berichtet, dass aufgrund einer jahrelangen unzureichenden Stellenbe-

setzung Rückstände bei der Klärung von Grundsatzangelegenheiten wie 

z.B. bei der Gestaltung des Bußgeldverfahrens und der Durchführung 

von Strafanzeigen bestehen. In dem konkreten Fall wird dies auf eine 

unflexible Personalpolitik der Stadt zurückgeführt, bei der keine perspek-

tivische Stellenplanung erfolge sondern erst nach Überlastungsanzeigen 

und hohen Arbeitsrückständen reagiert würde. In einigen Wohngeldbe-

hörden gibt es geteilte Arbeitsplätze, bei denen von den Sachbearbeite-

rinnen und Sachbearbeitern neben dem Wohngeld auch andere Sach-

gebiete und Aufgaben (wie etwa Gewerbe-, Gaststätten-, Ordnungsange-

legenheiten) bearbeitet werden müssten. Dies führe dazu, dass kaum Zeit 

wäre, um sich mit der gebotenen Sorgfalt dem Wohngeldvollzug zu wid-

men. Dies beträfe nicht nur die "Flut der Unterlagen", die zu überprü-

fen sind, sondern sie bei Bedarf selbst Gewinn- und Verlustrechnungen 

durchführen sollen, aber nicht über die gleichen Kenntnisse wie An-

gestellte des Finanzamtes oder einer Versicherungsgesellschaft verfüg-

ten. Die Komplexität des Wohngeldrechts und die Vielfalt der Rechtsge-

biete, die abgedeckt werden müssten, mache es schwierig, geeignetes 

und entsprechend qualifiziertes Personal für den Wohngeldbereich zu 

finden. 

Einige Wohngeldbehörden beklagen fehlende Weiterbildungsange-

bote bzw. Fortbildungsveranstaltungen und zu selten stattfindende Ar-

beitskreissitzungen zum Wohngeld. Als mögliche negative Folgen wer-

den ungleiche Arbeitsweisen und ein uneinheitlicher Vollzug angeführt.  
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Abstimmungsprobleme mit anderen Gesetzen und Rechtsbereichen 

Als Problembereiche werden von vielen Wohngeldbehörden die zum 

Teil fehlenden Abstimmungen und Abgrenzungen zwischen verschiede-

nen Gesetzen und Überschneidungen des Wohngeldgesetzes mit ande-

ren Rechtsgebieten genannt. Dies gelte für Leistungen nach SGB II und 

SGB XII, Kinderzuschlag (KiZ), BAföG, das Berufsbildungsgesetz (BBiG) 

und die rechtlichen Regelungen zum Unterhaltsvorschuss.  

Beim Kinderwohngeld komme es zu langen Bearbeitungszeiten und 

zu Vollzugsschwierigkeiten, die auf zum Teil sich monatlich ändernde 

Bewilligungen bzw. Ablehnungen des KiZ zurückgeführt werden. Auf-

grund der langen Bearbeitungszeiten von Bafög-Anträgen könnte auch 

die Bearbeitung der Wohngeldanträge von Studierenden erst verzögert 

erfolgen und sehr lange dauern. 

Die unterschiedlichen Anspruchsvoraussetzungen für verschiedene 

Sozialleistungen führten häufig zu Problemen und Unverständnis bei 

den antragstellenden Personen. So ist eine geringfügige Beschäftigung 

trotz des Bezugs von Arbeitslosengeld (ALG I) nach dem Zuflussprinzip 

erlaubt bzw. wird nicht angerechnet, nach den wohngeldrechtlichen 

Regelungen wird sie dagegen dem Einkommen zugerechnet. Die feh-

lende Abstimmung (z.B. Anrechenbarkeit von geringfügiger Beschäfti-

gung, Anrechenbarkeit von steuerfreien Einkommen, unterschiedliche 

Freibeträge etwa bei Kapitalvermögen) führe auch teilweise zu unehrli-

chen und fehlerhaften Angaben der antragstellenden Personen. Die 

komplexen Zusammenhänge zwischen den Rechtsgebieten seien den 

Leistungsempfängern in manchen Fällen schwer zu vermitteln.  

Ebenfalls ließen die Regelungen Ermessens- und Auslegungsspiel-

räume, die in verschiedenen Rechtsgebieten unterschiedlich beurteilt 

würden. Als Beispiele werden die Behandlung des "Mittelpunkts der Le-

bensbeziehung" und die "Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft" 

genannt. Eine Wohngeldbehörde weist auf Kollisionen der Verwaltungs-

vorschriften mit Entscheidungen der Gerichte hin. 

Wechsel zwischen einzelnen Sozialleistungen 

Die fehlende Abstimmung der einzelnen Gesetze führt zu Problemen, 

wenn Wohngeldempfänger zwischen einzelnen Sozialleistungen wech-

seln (z.B. der Wechsel vom Wohngeld zur Grundsicherung für Erwerbs-

fähige oder zur Grundsicherung im Alter durch das Nichtanpassen der 

Wohngeldtabellen). Dies führe häufig zu doppelten Anträgen. Bei be-
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stimmten Personengruppen entstehe dadurch ein Drehtüreffekt. Weiter-

hin kommt es zu Problemen beim rückwirkenden Wegfall von Leistun-

gen, wie z.B. dem Kinderzuschlag. Die Behandlung von Kinderwohn-

geld durch die Jobcenter wird von einigen Wohngeldbehörden als 

grundsätzlich problematisch bewertet, ebenso wie oft zu spät erfol-

gende Veränderungsmitteilungen in diesen Fällen.  

Das Zusammentreffen von Fällen des Bezugs von Wohngeld mit Be-

zug von Leistungen nach SGB II/XII, Kinderzuschlag sorge für Komple-

xität. Es ergeben sich hier oft Änderungen, die sich auf das Wohngeld 

auswirken, aber oft spät mitgeteilt werden. Mit den Wechseln zwischen 

Wohngeldbezug und Transferleistungsbezug seien oftmals aufwändige 

Rückforderungs- und Widerspruchsverfahren verbunden; insbesondere 

bei Mischhaushalten und beim Wechsel einzelner Mitglieder einer Be-

darfsgemeinschaft. Auch Überschneidungen zwischen verschiedenen 

Leistungen wie Elterngeld und Mutterschaftsgeld werden genannt.  

Manchen antragstellenden Personen sei unklar, ob der Bezug von 

Arbeitslosengeld II bzw. Grundsicherung oder Wohngeld sinnvoller ist. 

Den Bürgern an der Grenze zum Anspruch auf AlG II oder Grundsiche-

rung sei es schwierig klar zu machen, dass sich oftmals kein Wohngeld, 

wohl aber Grundsicherung für sie rechnet. Nach den Beobachtungen 

einiger Wohngeldbehörden stellt der Gang zum Jobcenter für einige an-

tragstellende Personen eine (psychologische) Hürde dar, den sie trotz 

einer finanziellen Besserstellung selbst dann unterlassen würden, wenn 

das ALG II nur ergänzend wäre. Die häufigen Wechsel zwischen den 

einzelnen Trägern der Hilfen (Jobcenter, Wohngeldbehörde, Grundsi-

cherungsstelle, Familienkasse etc.) würden viele Bürger verwirren. 

Beratungsschwächen bei der Agentur für Arbeit erschwerten die Ar-

beit zusätzlich. Mehrere Wohngeldbehörden weisen auf eine mangel-

hafte Beratung des betroffenen Personenkreises durch andere Behörden 

hin, die zum Teil aus Unkenntnis der Rechtslage die antragstellenden 

Personen zwischen verschiedenen Stellen hin und her schicken würden.  

Als Maßnahme zur Behebung der Schnittstellenproblematiken erläu-

terte eine Wohngeldbehörde, dass sie im Rahmen eines Verwaltungs-

modernisierungsprogramms ein Schnittstellenpapier erstellt habe, in dem 

die Schnittstellen zwischen Jobcenter und Wohngeldbehörde festgelegt 

wurden. Darüber hinaus führe sie mehrmals jährlich Schulungen im 

Jobcenter durch. Insgesamt habe man so den Arbeitsaufwand und die 

Schnittstellenprobleme reduzieren können. 
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Erstattungsproblematik und Rückforderungen 

Das Kostenerstattungsverfahren zwischen Jobcentern und Wohngeldbe-

hörden, das regelmäßig mit hohen Verwaltungsaufwand verbunden ist, 

wurde ebenfalls genannt. Die Probleme werden auf das Nebeneinander 

der Systeme WoGG und SGB II/XII zurückgeführt. Die Arbeit würde zu-

sätzlich durch örtlich unterschiedliche Rechtsauffassungen zum Erstat-

tungsverfahren nach § 105 SGB X zwischen den Wohngeldbehörden 

und den Jobcentern erschwert. 

Von Schwierigkeiten wird auch bei der Rückforderung von Wohn-

geld bei insolventen Wohngeldempfängern berichtet. Manche Wohn-

geldbehörde berichtet zudem von Problemen in der Zusammenarbeit 

mit der zuständigen Vollstreckungsbehörde und von Zuständigkeits-

problemen, so dass sich die Einziehung der Rückforderung sowie ggf. 

eine Niederschlagung von Forderungen schwierig gestalten würde. 

Mitwirkung der Normadressaten 

Am Wohngeldvollzug sind verschiedene Akteure beteiligt, die miteinan-

der interagieren müssen. Neben den antragstellenden Personen gehören 

hierzu auch die verschiedenen Akteure innerhalb der öffentlichen Ver-

waltung wie z.B. unterschiedliche Behörden. Viele Wohngeldbehörden 

verweisen auf Schnittstellenproblematiken. 

Immer wieder genannt werden die Probleme bei Zusammenarbeit 

mit den Jobcentern. Die Behandlung der Fälle dauere oft viel zu lange, 

es gebe zu viele (unnötige) Vorsprachen. Ebenfalls genannt werden die 

Kindergeldkassen. Einige Wohngeldbehörden kritisieren, dass An-

sprechpartner schlecht erreichbar seien ("Verschanzen hinter Hotlines") 

und es oftmals keine Reaktionen von den Jobcentern auf Anfragen der 

Wohngeldbehörden geben würde (z.B. bis wann Leistungen gezahlt 

würden). Dies führe nach den Aussagen einiger Wohngeldbehörden 

dazu, dass eine korrekte Wohngeldbewilligung mit Erstattungsanspruch 

kaum möglich ist bzw. sehr verzögert erfolgt. 

Aber auch die antragstellenden Personen erbringen nach den Aus-

künften verschiedener Wohngeldbehörden erforderliche Angaben und 

Nachweise häufig weder rechtzeitig noch vollständig (vgl. die Ausfüh-

rungen zum Anteil unvollständiger Anträge in Abschnitt 3.4.2). In eini-

gen Fällen würden Einkünfte erst durch Mitteilung anderer Behörden 

(z.B. Arbeitsagentur, zuständige Stellen für Leistungen nach SGB II/XII) 

oder Ermittlungen im Rahmen des Datenabgleichs bekannt. Ebenfalls 
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wird auf Verständigungsschwierigkeiten aufgrund fehlender Sprach-

kenntnisse sowie in Einzelfällen auch auf eine fehlende Eigenständigkeit 

der Bürger hingewiesen. Einige Wohngeldbehörden führen dies auf un-

verständliche Formulierungen in den Antragsformularen zurück, die häufig 

zu Nachfragen seitens der Antragsteller führten. Es fehle einigen Perso-

nen aber auch am grundsätzlichen Verständnis für bestimmte Regelun-

gen des Wohngeldrechts, wenn sie bspw. tatsächlich höhere Mieten 

zahlten als nach den Bestimmungen des Wohngeldrechts anrechenbar.  

Eine Wohngeldbehörde weist darauf hin, dass Bankinstitute trotz 

klarer gesetzlicher Vorgaben die erforderlichen Auskünfte zur Feststel-

lung der Zinseinkünfte nur erteilen, wenn parallel durch den Antragstel-

ler/in ein Einverständnis vorliegt. Auch dies führe zu einem erhöhten 

Interaktions- und Verwaltungsaufwand.  

Datenabgleich 

Einige Wohngeldbehörden äußerten sich zum Datenabgleich. Das Ver-

hältnis von Aufwand und Ertrag beim Datenabgleich und Forderungs-

einzug stehe oft in keinem Verhältnis. Einzelne Wohngeldbehörden be-

richten davon, dass die derzeitigen Rückforderungen aufgrund des ein-

maligen (rückwirkenden) Datenabgleichs die laufenden Wohngeldaus-

zahlungen übersteigen würden. Zwischen den Wohngeldbehörden und 

Ländern bestehen scheinbar Unterschiede in Bezug auf die Praxis beim 

Datenabgleich. Diese beziehen sich auf die Einführungszeitpunkte und 

den Umfang des Datenabgleichs. In Baden-Württemberg hat man den 

Datenabgleich nach Auskunft der Behörden im Jahr 2008 eingeführt, 

der zu diesem Zeitpunkt aber nur Kapitalerträge und Leistungen nach 

SGB II umfasste. Vor rund drei Jahren (2013) habe man den Datenab-

gleich in einem zweiten Schritt auf geringfügige Beschäftigungsverhält-

nisse, Leistungen nach SGB XII und Renteneinkünfte erweitert. In Nord-

rhein-Westfalen wurde der Datenabgleich 2006 eingeführt.  

Die unterschiedlichen Einführungszeitpunkte führen zu Unterschie-

den beim Arbeitsstand. Einige Wohngeldbehörden wickelten zum 

Zeitpunkt der Erhebung noch Altfälle ab, die aus dem erstmaligen Da-

tenabgleich stammten. Insbesondere werden rückwirkend Zinserträge 

sowie Arbeitsaufnahmen sichtbar, die beim Antrag auf Wohngeld nicht 

angegeben oder gemeldet worden waren. Eine Wohngeldbehörde be-

richtet von einem fehlenden zeitnahen automatisierten Datenabgleich 

mit den Meldebehörden und den zuständigen Stelle für Leistungen nach 
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SGB II/XII hin, so dass häufig manuell nachgefasst werden müsste. Zu-

dem wird vereinzelt von Wohngeldbehörden die Ungenauigkeit der Da-

ten kritisiert. 

Regelungen selbst 

Einige Wohngeldbehörden weisen darauf hin, dass das Wohngeldgesetz 

und untergesetzliche Regelungen wie die Wohngeldverordnung und die 

Wohngeldverwaltungsvorschrift Auslegungs- und Ermessensspielräume 

lassen, die durch viele Erlasse konkretisiert und kompensiert werden 

müssten. Die gesetzlichen Regelungen würden mehrere Interpretationen 

zulassen und sorgten so für Schwierigkeiten bei der Wohngeldbearbei-

tung. Es fehlten häufig konkrete Anweisungen, Bearbeitungshinweise, 

praktische Beispiele und Kommentierungen für die Umsetzung von Er-

lassen. Trotz teilweise umfangreicher Erlasse sei es auch nicht immer 

möglich, einen Einzelfall konkret einzuordnen. Hierzu müssten häufig 

Rückfragen an die Fachaufsicht gestellt werden.  

Mit der Novellierung des Wohngeldrechts zum 1. Januar 2016 sind 

die seit 2009 erlassenen Regelungen und zwischenzeitlich erfolgten Än-

derungen zum Teil konsolidiert worden. Die Häufigkeit und der Umfang 

der Erlasse und die zwischenzeitlichen Änderungen des rechtlichen 

Rahmens, die nicht nur allein auf Änderungen des Wohngeldrechts im 

engeren Sinne sondern auch auf Änderungen angrenzender und an-

knüpfender Rechtsgebiete bezogen werden müssen, haben Auswirkun-

gen auf den Erfüllungsaufwand der Wohngeldbehörden. Der teils erheb-

liche Aufwand für die Einarbeitung und Befassung mit den rechtlichen 

Änderungen und für die behördeninterne Vermittlung entstehe unab-

hängig von den bearbeiteten Wohngeldfällen und würde vernachlässigt. 

Einige Wohngeldbehörden merken kritisch an, dass in der Vergan-

genheit auch in Arbeitskreisen des Deutschen Städtetags zum Teil 

vergeblich Stellungnahmen und Entlastungsvorschläge zu ganz unter-

schiedlichen Bereichen des Wohngeldrechts erarbeitet wurden, die aber 

nicht aufgegriffen wurden.  

Im Rahmen der Erhebung wurden nur vereinzelt bestimmte Erlasse 

genannt, deren Umsetzung als problematisch bewertet wurde. Einige 

weisen jedoch auf einen Erlass des Bundesministeriums für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) zur Neuentscheidung von Amts 

wegen vom 4. November 2013 hin. Eine andere Wohngeldbehörde 

macht auf den Aufwand für die Ermittlung eines Abzugs für Werbungs-
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kosten bei Renten oder nachehelichem Unterhalt aufmerksam (Rege-

lung 14.110 Abs. 1 Nr. 2 WoGVwV 2009 i.V.m. § 14 Abs. 1 WoGG). 

Der Aufwand für die Ermittlung des Abzugs für Werbungskosten stehe 

in keinem Verhältnis zu den Änderungen des Wohngeldanspruchs. Die 

Wohngeldbehörde schlägt vor, in Abkehr vom Einkommensteuerrecht 

einen pauschalen Abzug oder Nichtabzug der Werbungskosten einzu-

führen. Eine Wohngeldbehörde weist auf Kollisionen der Verwaltungs-

vorschriften mit Gerichtsentscheidungen hin, ohne jedoch zu konkreti-

sieren um welche Vorschriften es sich hierbei handelt. 

Ein oft genannter Kritikpunkt an den wohngeldrechtlichen Bestim-

mungen ist die fehlende Dynamisierung, d.h. die fehlende regelmäßige 

Anpassung des Wohngeldes an die Miet- und Einkommensentwicklun-

gen. Einige Fragenbogenteilnehmer bewerteten die geltenden Miet-

höchstgrenzen bzw. die Mietstufe und Einkommensgrenzen für ver-

schiedene Städte als zu gering.  

Einzelne weitere kritische Äußerungen beziehen sich auf die folgenden 

Punkte: 

 Sofortige Einleitung von Ordnungswidrigkeits- bzw. Bußgeld- und 

Strafverfahren. In einigen Ländern sind hierzu für die Behandlung 

der Fälle Vorgaben oder Leitfäden entwickelt worden. Einige Wohn-

geldbehörden weisen aber darauf hin, dass die eingeleiteten Straf-

verfahren in den meisten Fällen wegen Geringfügigkeit eingestellt 

würden und somit kaum einen Effekt erzielen würden. Die Zahl der 

eingeleiteten Verfahren ist nach Angaben der Wohngeldbehörden 

durch die Einführung des Datenabgleichs signifikant gestiegen. 
 

 Zahlungseinstellungen aufgrund der Verletzung von Mitteilungs- oder 

Mitwirkungspflichten könnten nicht zeitnah erfolgen, da das Verwal-

tungsverfahren langwierig ist (durchzuführende Anhörungen etc.). 
 

 Durchführung des § 27 Abs. 2 WoGG. 
 

 Ermittlung der zuschussfähigen Belastung im Rahmen des Antrags 

auf Lastenzuschuss, vor allem bei Umschuldungen und Ablösungen. 

Software: 

Vereinzelt wurde von den Wohngeldbehörden auch die eingesetzte Soft-

ware angesprochen. Einige Anwender von DiWo geben an, dass das Pro-

gramm zum Teil nicht mehr auf den aktuellen rechtlichen Grundlagen 

beruhe und kritisieren eine umständliche Eingabe ins Programm. Eine 

Wohngeldbehörde stellt eine fehlende Flexibilität des Programms vor 
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allem bei Rückforderungen infolge des Datenabgleichs fest. Zum Zeit-

punkt dieses Berichts wird das Wohngeldfachverfahren DiWo moder-

nisiert. Auch verschiedene Wohngeldbehörden aus Thüringen (Wohn-

geldverfahren des Thüringer Landesrechenzentrums) bezeichnen die 

Software als veraltet und unflexibel. Auch hier sind Änderungen des Pro-

gramms in Aussicht gestellt worden. Eine Wohngeldbehörde weist da-

rauf hin, dass das WG-Programm "Kommunal Wohngeld 2009" bezüg-

lich des Bescheidversands an Bevollmächtigte (Betreuer etc.) verbessert 

werden müsste.  

Sonstiges: 

Verschiedene Wohngeldbehörden bemängeln eine fehlende Flexibilität 

hinsichtlich der Rechenläufe und Zahlungstermine. Dies wurde vor 

allem von Wohngeldbehörden aus Ländern geäußert, in denen es nur 

einen Rechenlauf gibt. Eine Folge hiervon sind häufige Anfragen der 

Wohngeldhaushalte nach dem Verbleib "ihres" Wohngeldes. Die Beant-

wortung der Nachfragen bedeutet für die Behörden einen zusätzlichen 

Aufwand. 

Einige Wohngeldbehörden weisen auf Fälle von Heimbewohnern bzw. 

Heimfälle (mit Ehegatten) hin, in denen bei der Berechnung des Wohn-

geldanspruchs Probleme auftreten.  

Verschiedene Wohngeldbehörden bemängeln fehlende Nachprüfmög-

lichkeiten der im Antrag angegebenen Angaben, bspw. für die Aufklärung 

der Einkommens- und Vermögenssituationen von ausländischen Wohn-

geldberechtigten. 

Auch bzgl. der Aufteilung der Nebenkosten zur Miete auf Betriebs- 

und Heizkosten, insbesondere bei Nebenkostenerhöhungen, wird auf 

Unklarheiten hingewiesen.  

3.8.3  Entlastungsmöglichkeiten aus Sicht der Wohngeldbehörden 

Ein Fragebogenteilnehmer äußerte die Erwartung, dass es kaum Entlas-

tungen geben dürfte, da oft befristete Arbeitsverträge, häufige Wechsel 

des Arbeitsplatzes oder der erneute Bezug von Transferleistungen der 

Grund für Neuberechnungen und die Einstellung des Wohngeldes seien. 

In einem Fall hätte es aufgrund von Wiedergewährungen, Verrechnungen 

von Wohngeldschulden und Umzügen 14 Berechnungen/Änderungen in 

einem Jahr gegeben. Dieses Beispiel dürfte zwar einen Extremfall dar-
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stellen, gleichwohl dürften Änderungen bei der Struktur der Wohngeld-

haushalte und allgemeine gesellschaftliche Änderungen Effekte auf den 

Erfüllungsaufwand haben. Rentnerinnen und Rentner mit einem regel-

mäßigen laufenden Einkommen stellen danach nicht mehr unbedingt 

den Regelfall da. Es kommt heute wesentlich häufiger zu Änderungen 

im Bewilligungszeitraum, die sich auf das Wohngeld auswirken.  

Mehr als 100 Wohngeldbehörden haben sich zu möglichen Entlas-

tungen geäußert und Vorschläge formuliert, die Anhaltspunkte für Ent-

lastungen geben könnten. Die Vorschläge sind sehr vielschichtig, be-

treffen verschiedene Ebenen und haben unterschiedliche Adressaten. 

Manche Änderungsvorschläge zielen auf die rechtlichen Grundlagen ab. 

Andere wiederum beziehen sich auf lokale, also in einer bestimmten 

Wohngeldbehörde ablaufende Prozesse. Die Vorschläge werden nach-

folgend danach differenziert, ob sie sich primär auf die Rechtsetzung 

oder auf die Vollzugsgestaltung beziehen. Sie bedürfen jedoch einer um-

fassenderen Prüfung und Bewertung durch den Gesetzgeber und die 

Vollzugsträger. An dieser Stelle wird keine Bewertung vorgenommen.  

3.8.3.1  Regelungen 

Entlastungen könnte es nach Empfinden der Wohngeldbehörden durch 

eindeutige gesetzliche Regelungen geben. Hinreichende und zeitnahe 

Kommentierungen von Vorschriften bzw. Richtlinien würden begrüßt. 

Praktische Beispiele und Bearbeitungshinweise werden als hilfreich ge-

sehen. Dies trifft auch auf Erlasse zu.  

Manche Wohngeldbehörde würde es begrüßen, wenn die einzelnen 

Länder das Regelwerk für die Durchführung des Wohngeldes und ent-

sprechenden Erlassen einschl. Hinweise zu ihrer Durchführung und An-

wendung in zentralen Datenbanken bereitstellen könnten. In einigen 

Ländern gibt es solche Möglichkeiten bereits. Dort wird den Wohngeld-

behörden Zugang zu Sitzungsprotokollen, Anfragen an die Fachaufsicht 

und deren Antworten sowie Gerichtsentscheidungen ermöglicht. 

 Angleichung der Rechtsregime und -systeme 

Viele Wohngeldbehörden sehen Entlastungspotenziale durch eine noch 

stärkere Angleichung der verschiedenen Rechtsbereiche. Insbesondere 

eine Angleichung der Anspruchsvoraussetzungen und eine stärkere Ver-

einheitlichung der Berechnungsgrundlagen in den Leistungsgesetzen 

könnten nach Einschätzung der Wohngeldbehörden Vereinfachungen 
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bringen. Die Unterschiede bei der Berechnung der Leistungen und bei 

der Anrechenbarkeit bestimmter Einkommen beim Jobcenter, bei der 

Grundsicherung und bei der Wohngeldstelle sind den antragstellenden 

Personen häufig schwer zu vermitteln.  

Zur Vereinfachung schlagen einige Wohngeldbehörden die Abschaf-

fung von Mischfällen des Bezugs von Wohngeld und Leistungen nach 

SGB II und SGB XII vor. Der Aufwand für die monatlichen Überprüfun-

gen der Einkommen durch das Jobcenter und des Kinderzuschlags ggf. 

mit der Folge, dass der Kinderzuschlag ebenfalls entfällt und rückwir-

kend erstattet werden muss, verbunden mit der Konsequenz, dass das 

Wohngeld entfällt und erstattet werden muss, wird als sehr hoch be-

wertet. An den Prozessen (z.B. eine Nachzahlung des Jobcenters) 

müssten drei Behörden beteiligt werden, obwohl die Leistung letztlich 

nur aus einem anderen "Topf" gezahlt würde. Es wird hinterfragt, wes-

halb der Kinderzuschlag durch eine andere Behörde bearbeitet werden 

müsste und warum es nicht von Vornherein als Mehrbedarf für Familien 

mit Kindern angerechnet werden könnte. Eine Wohngeldbehörde macht 

den Vorschlag, rückwirkende Anhebungen des Kindergeldzuschlags aus-

zuschließen. Zur Vermeidung von aufwändigen Erstattungsverfahren 

zwischen den Trägern wird die gesetzliche Wiedereinführung eines pau-

schalierten Wohngeldes bei Beziehern von Leistungen nach dem SGB 

II bzw. SGB XII angeregt.  

Viele Wohngeldbehörden setzen sich für eine dynamische Anpas-

sung der Miethöchstbeträge und der Regelsätze z.B. an die Lebenshal-

tungshaltungskosten oder die Rentenentwicklung ein. Dies würde den 

sprunghaften Anstieg der Antragszahlen nach Novellen des Wohngeld-

rechts und den permanenten Rückgang der Antragszahlen (und den da-

mit verbundenen Personalabbau) danach vermeiden. Die langfristige 

Personalplanung würde erleichtert und Belastungsspitzen nach Novel-

lierungen könnten verhindert werden. Nach Auskunft einer Wohngeld-

behörde hatten sich die Fallzahlen im Zeitraum von 2009 bis 2015 

etwa halbiert. Bei einem sprunghaften Anstieg der Fallzahlen lassen 

sich personelle Aufstockungen, adäquate PC-Arbeitsplätze und Räum-

lichkeiten in vielen Behörden kaum zeitnah durchsetzen. Einige Wohn-

geldbehörden haben von Änderungen der Antragszahlen und damit ver-

bundenen Änderungen des Erfüllungsaufwands infolge des Wechsels 

der Städte und Gemeinden in andere Mietstufen berichtet. Dies kann 

für die davon betroffenen Gemeinden und Landkreise und ihre Wohn-

geldbehörden größere Änderungen bedeuten.  
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Durch eine regelmäßigere Anpassung der Wohngeldtabellen und der 

Höchstbeträge für Miete und Belastung könnte der ständige Wechsel 

von verschiedenen Bürgern von (ergänzenden) Leistungen nach SGB 

II/XII zum Wohngeld und der damit verbundene Erfüllungsaufwand für 

die jeweilige Antragstellung ebenfalls reduziert werden.  

Eine Wohngeldbehörde regt eine Differenzierung der Miethöchstbe-

träge für Wohngeldhaushalte an, in denen behinderten Menschen le-

ben, da der erforderliche barrierefreie Wohnraum zumeist größere 

Wohnflächen aufweise. 

 Abschaffung Kinderwohngeld / Regelungen für Heimbewohner  

Einige Wohngeldbehörden sprechen sich für eine Abschaffung des Kin-

derwohngeldes aus, da es sich dabei lediglich um eine Verschiebung 

des Kostenträgers handelt, die den antragstellenden Personen viel Ar-

beit verursache ohne ihnen einen großen Nutzen zu bringen. Einige Be-

hörden sehen eine solche reine Leistungsumverteilung auch im Fall von 

Wohngeld für Heimbewohner. Bei Heimfällen und der Übernahme der 

Heimkosten durch Sozialhilfeträger führten Berechnungsänderungen des 

Kostenträgers häufig zu Wohngeldrückforderungen, da ein Ausschluss 

als Transferleistungsfall eintrete. Bei Selbstzahlern müsste eine aufwän-

dige Unterhaltsprüfung durchgeführt werden. In vielen Fällen errechnete 

sich jedoch nur ein verhältnismäßig geringes Wohngeld.  

 Einkommensermittlung/Berechnungen 

Viele Wohngeldbehörden fordern Vereinfachungen für die Einkommenser-

mittlung bei selbständigen Antragsteller. In diesem Bereich würden die 

häufigsten Fehler gemacht. Hierzu müssten allerdings die einkommen-

steuerrechtlichen Vorschriften vereinfacht werden.  

Einige Wohngeldbehörden schlagen eine Überarbeitung des Ein-

kommenskatalogs, insbesondere eine Begrenzung/Reduzierung des § 

14 Abs. 2 WoGG, vor. Eine Wohngeldbehörde macht den Vorschlag, 

dass alle steuerfreien Einkommen in Abweichung zum Einkommensteu-

ergesetz zum wohngeldrechtlichen Einkommen zählen sollten.  

Im Zusammenhang mit der Einkommensermittlung verweist eine 

Wohngeldbehörde auf die Praxis einer im Jahr 2009 gestrichenen Re-

gelung, wonach bei der Einkommensermittlung für Personen, die zur 

Einkommensteuer veranlagt werden, von den Einkünften ausgegangen 

werden kann, die sich aus dem letzten Einkommensteuerbescheid, der 
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letzten Einkommensteuererklärung (jeweils für das vorangegangene Ka-

lenderjahr) oder den Vorauszahlungsbescheiden (für das aktuelle Ka-

lenderjahr) ergeben. Durch einen Rückgriff auf diese Regelungen kön-

nen die antragstellenden Personen leichter zur Vorlage der entsprechen-

den Unterlagen verpflichtet werden und Diskussionen über die Notwen-

digkeit der Vorlage dieser Unterlagen, wie sie die aktuelle gesetzliche 

Regelung ermöglichen würde, könnten mit dem Hinweis auf die Geset-

zeslage schnell beendet werden. 

Andere Vorschläge zum Bereich Einkommensermittlung sind: 

o Es sollte das Bruttoeinkommen ermittelt werden und davon aus-

gehend über Pauschalen und Freibeträge ein fiktives anrechen-

bares Nettoeinkommen errechnet werden.  
 

o Eine andere Behörde schlägt vor entweder das Brutto- oder das 

Nettoeinkommen anzurechnen. 
 

o Statt pauschaler Abzüge empfiehlt eine Wohngeldbehörde die 

Zugrundelegung des tatsächlichen Auszahlungsbetrags. Dies 

würde eine Erleichterung für die Bearbeitung bedeuten (weniger 

Rücksprachen mit den Arbeitgebern) und könnte bei den Leis-

tungsbeziehern auf mehr Verständnis stoßen. 
 

o Kindergeld sollte generell anrechnungsfrei werden.
24

  

o Vereinfachung der Voraussetzung für die Gewährung von Freibe-

trägen (Schwerbehinderung, Alleinerziehende, etc.) 

 

 Sonstige 

In den letzten Jahren hat sich nach Empfindungen einiger Wohngeld-

behörden der Umfang statistischer Erhebungen stark erhöht, sodass ein 

erheblicher Anteil der täglichen Arbeit für die Selbstverwaltung in An-

spruch genommen würde.
25

 Eine Reduzierung der erforderlichen statis-

tischen Erfassungen bei gleichzeitiger Nutzung der programmtechni-

schen Möglichkeiten würde daher begrüßt.  

Verschiedene Vereinfachungen des § 27 WoGG werden von einigen 

Wohngeldbehörden gefordert. Eine Wohngeldbehörde schlägt konkret 

vor, die Überprüfung im Rahmen des § 27 WOGG so zu vereinfachen, 

                                    

24  Nach Nr. 14.21.19 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz WoGVwV 2009 ist abge-

zweigtes bzw. weitergeleitetes Kindergeld anrechenbar.  

25  Seit 2013 wird bei jedem Haushaltsmitglied der Erwerbsstatus erfasst. 
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dass ausschließlich vom Leistungsbezieher mitgeteilte Änderungen be-

rücksichtigt werden und keine weiteren Überprüfungen vorgenommen 

werden.  

Eine Wohngeldbehörde regt eine gesetzliche Grundlage für einen ört-

lichen Ermittlungsdienst an. Oftmals würden Verdachtsmomente für ei-

nen Fall von Betrug vorliegen, die aber anhand des Datenabgleichs 

nicht verfolgt werden können (Bsp.: Es gebe mehr Haushaltsangehörige 

mit Einkünften als angegeben, es würde aber einwohnermelderechtlich 

eine Ummeldung vorgenommen etc.).  

Weitere Vorschläge mit Bezug auf die rechtlichen Vorgaben umfassten: 

 Erstattungsverfahren: Während eine Wohngeldbehörde eine weit-

gehende Vermeidung von Erstattungsverfahren begrüßen würde, 

schlägt eine andere Wohngeldbehörde eine Ausweitung (z.B. auf 

Rententräger) vor. 
 

 Einführung von Mindestbeträgen bei Verzinsungen nach § 44 SGB I. 
 

 Grundsätzlicher pauschaler Abzug von Heizkosten, sofern keine Auf-

teilung vom Vermieter vorgenommen wird. 
 

 Rückrechnungen bei Unterhaltszahlungen vereinfachen. 
 

 Klare Richtlinien für die Bearbeitung von Datenabgleichsfällen und 

die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. 
 

 Aufrechnung des vollen Wohngeldes sofort und nicht erst nach der 

Widerspruchsfrist. Oftmals bekommen die Bürger noch weiterhin 

Wohngeld ausgezahlt und haben eine hohe Rückforderung. 
 

 Keine manuelle Nachberechnung bei Wohngeldnovellen, da ein 

enormer Zeitaufwand durch neue Nachberechnungsanträge und ent-

sprechende Berechnungen im Wohngeldprogramm entsteht. 

Eine Wohngeldbehörde sieht die "Kopplung" des Wohngeldes mit Leis-

tungen für Bildung und Teilhabe kritisch. Das Wohngeld würde aus ih-

rer Sicht in 80% der Fälle zweckwidrig, hauptsächlich zur Beantragung 

von Bildungs- und Teilhabeleistungen (BuT), verwendet. Vom Wohn-

geld gingen in Anbetracht der tatsächlichen Mietpreise keine signifikan-

ten Entlastungen bei den Wohnkosten einher. Insoweit würde die mit 

dem Wohngeld verbundene Zielsetzung des Wohngeldes – Entlastung 

bei den Wohnungskosten und Förderung familiengerechten Wohnens –

nicht erreicht. Eine Entkoppelung von BuT-Leistungen würde aus Sicht 
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der Wohngeldbehörde die Wohngeldstellen entlasten und den Zweck 

des Wohngeldes wieder in den Vordergrund stellen.  

3.8.3.2  Vollzug 

Einige Vorschläge von Wohngeldbehörden beziehen sich auf den Voll-

zug des Wohngeldrechts. Sie richten sich somit weniger an den Gesetz-

geber als an die Vollzugsträger.  

 Software 

Mehrere Wohngeldstellen regen die Entwicklung einer bundesweiten 

Softwarelösung für Wohngeldstellen an. Eine Behörde schlägt vor, es 

solle eine bundesweite Datenbank für Empfänger von Wohngeld, Grund-

sicherung, ALG I und ALG II geben, um Doppelbezüge zu verhindern.  

Einige Wohngeldbehörden aus verschiedenen Ländern schlagen eine 

Überarbeitung der Software DiWo unter Berücksichtigung der aktuellen 

Rechtslage vor. Eine Modernisierung des Wohngeldverfahrens wird nach 

derzeitigem Stand Anfang 2017 erfolgen. Die Erstellung von individuel-

len Bescheiden mit DiWo sei zu unflexibel. Es sollte bessere Einfluss-

möglichkeiten auf die Textgestaltung geben.  

Beim Programm WG-Plus sollte nach Kommentaren einiger Wohn-

geldbehörden eine Bescheid- bzw. Berechnungsvorschau möglich sein. 

Eine Behörde schlägt die Einführung eines Webdialoges mit umgehen-

der Plausibilitätsprüfung und automatisierter Verarbeitung von Daten 

für den Rechenlauf vor. Durch einen Webdialog könnte eine zeitge-

mäße, schnelle und einfache Bearbeitung erfolgen. Es sollten mehr 

selbstständige Arbeiten durch das Programm erledigt werden (z.B. Hin-

weise auf fehlerhafte Angaben zur Bankverbindung). Zudem sollte es 

bei Rückforderungen eine automatische Bescheiderstellung durch das 

Programm mit Übersicht über die Rückforderung geben. Rückforde-

rungsbescheide müssten häufig manuell erstellt werden. 

 Netzwerke / Erfahrungsaustauch / Fachaufsicht 

Einige Wohngeldbehörden regen eine bessere Vernetzung der Wohngeld-

behörden untereinander und mit den zuständigen Ministerien in Form 

von Foren oder Netzwerken an. Insgesamt wisse man nur wenig über 

die Erfahrungen der Wohngeldbehörden beim Vollzug des Wohngeld-

rechts in anderen Ländern. 
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Durch zentrale E-Mail-Verteiler, Informationsportale und virtuelle 

Ansprechpartner könnte ein besserer Informationsfluss und Austausch 

zwischen Fachaufsicht, zuständigen Ministerien und den Wohngeldbe-

hörden eines Landes etabliert werden. Dabei könnte auch an länder-

übergreifende Plattformen gedacht werden. Einige Länder wiesen in dem 

Zusammenhang auf die wohngeldinfo-Seite und als hilfreich empfun-

dene verschiedene Intranetangebote unterschiedlicher Länder hin. Einige 

der Informationsangebote geben eine Übersicht über die bestehenden 

Erlasse im Bereich des Wohngeldes. Weitere Informationen durch die 

zuständigen Ministerien zu fachlichen Themen des WoGG würden eben-

falls begrüßt. Derartige zentrale Angebote sind auf der Länderebene am 

besten verortet, da dort zum Teil Erlasse des Bundes an die besonderen 

Gegebenheiten in den Ländern angepasst werden. 

Manche Wohngeldbehörden berichten von der Möglichkeit, bei Un-

klarheiten im Vollzug direkte (Fach-)Anfragen an die Fachaufsicht stel-

len zu können (z.B. Problematik Wohngeld für Studierende). Die Stel-

lungnahmen bzw. Antworten der Fachaufsicht könnten allen Wohngeld-

behörden zur Verfügung gestellt werden.  

Auch Schulungsbedarfe für bestimmte Wohngeld-Softwaresysteme 

wie DiWo werden von verschiedenen Wohngeldbehörden zum Ausdruck 

gebracht. Manche Wohngeldbehörden sehen auch einen allgemeinen 

Bedarf für mehr und bessere Schulungen im Wohngeldrecht. Eine 

Wohngeldbehörde regt an, dass in den Schulungen Kenntnisse über be-

triebswirtschaftliche Auswertungen oder GuV-Berechnungen etc., die im 

Zusammenhang mit der Einkommensermittlung stehen, vermittelt wer-

den sollten.  

Der Wunsch der Wohngeldbehörden nach einen zentralisierten Be-

reitstellung von gut aufbereiteten Informationen wurde auch im Hinblick 

auf Informationen für potentiell wohngeldberechtigte Personen geäu-

ßert. Eine bessere Aufklärung im Internet könnte dazu beitragen, dass 

Fragen der Bürgerinnen und Bürger bereits vor der Antragstellung be-

antwortet werden könnten. Eine zentrale Seite zum Abruf von Doku-

menten und Antragsformularen im Internet, auf die man seitens der 

Wohngeldbehörden verweisen könnte, würde ebenfalls begrüßt. Sie 

könnte die Behörden entlasten, da sie dann weniger Briefe und Formu-

lare zustellen müssten. 
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 Personelle Ressourcen 

Einige Wohngeldbehörden haben von einer schon länger anhaltenden 

personellen Unterbesetzung berichtet. Hieran knüpfen sich Forderungen 

nach einer angemessenen Personalausstattung. Eine Wohngeldbehörde 

regt einen bundesweit einheitlichen Personalschlüssel an. In einem Fall 

wird eine kontinuierliche bzw. flexible Personalbedarfsüberprüfung an-

gemahnt um rechtzeitig Arbeitsspitzen erkennen zu können. Die Behörde 

schlägt eine Verlagerung der Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen 

des Bildungs- und Teilhabepakets (für die sie zuständig ist) vor, so dass 

sie sich auf einen Aufgabenbereich konzentrieren könnte.  

 Antragsformulare 

Einige Kommentare der Wohngeldbehörden bezogen sich auf die An-

tragsformulare. Dort sehen einige Wohngeldstellen noch Möglichkeiten 

für Überarbeitungen (Vereinfachungen bzw. Ergänzungen). Es könnten 

nach Einschätzung einer Wohngeldbehörde gezielte Fragebögen wie z.B. 

für Selbständige entwickelt werden.
26

 Eine weitere Anregung ist, dass 

bei der Entwicklung der Antragsformulare stärker auf eine für die an-

tragstellenden Personen verständliche Sprache geachtet werden sollte. 

Vereinfachte Weiterleistungsanträge bei Folgebewilligungen, wie es sie 

in einigen Ländern bereits gibt (z.B. in MV), könnten aus Sicht verschie-

dener Wohngeldbehörden die Bearbeitungszeiten ebenfalls reduzieren 

und die Umwelt schonen, weil weniger Papier produziert  und verschickt 

werden müsste. Einige Wohngeldbehörden sehen Entlastungspotenzi-

ale, wenn die Antragsformulare online ausgefüllt werden könnten. Eine 

Wohngeldbehörde schlägt vor, in den Formularen auf Einkommensgren-

zen hinzuweisen. Verschiedene Wohngeldbehörden sprechen sich für 

eine Vereinheitlichung der Formulare aus, da es in der Praxis schon mal 

vorkomme, dass antragstellende Personen mit Antragsformularen aus 

anderen Bundesländern vorsprechen würden.  

Arbeitsorganisation 

Auch zur Arbeitsorganisation äußerten sich einige Wohngeldbehörden. 

Sie sehen Entlastungsmöglichkeiten durch eine Bearbeitung des Daten-

abgleichs durch (zusätzliches) Personal, das nicht im direkten Zusam-

menhang mit der Wohngeldbewilligung steht. Andere Behörden weisen 

                                    

26  In einigen Länder gibt es bereits entsprechende Formulare.  
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auf die Vorteile hin, wenn alle Schritte von Antragseingang bis zur Zah-

lungsveranlassung aus einer Hand durch einen für bestimmte Perso-

nengruppen (z.B. nach alphabetischer Zuordnung
27

) zuständigen Sach-

bearbeiter ausgeführt würden. Dieses Modell hat sich in vielen Behör-

den bewährt. Die antragstellenden Personen haben dann in allen Pha-

sen des Antragsverfahrens in der Regel einen festen Ansprechpartner. 

Andere Wohngeldbehörden sehen dagegen in einer Trennung von Auf-

gabenbereichen wie Beratung und Antragsentgegennahme/-aufnahme 

sowie Vollständigkeitsprüfung auf der einen Seite und Sachbearbeitung 

auf der anderen Seite Vorteile. Dies hat sich in einigen Wohngeldbehör-

den bewährt, in anderen jedoch nicht. Es kommt hier insbesondere da-

rauf an, dass die Schnittstellen zwischen Frontoffice und Backoffice rei-

bungslos funktionieren und Doppelarbeiten vermieden werden. Einige 

Wohngeldbehörden sehen in diesem Zusammenhang die Einführung 

von elektronischen Akten als vorteilhaft an. Die Vorteile kommen be-

sonders dann zum Tragen wenn eine Organisation in Front- und Back-

office vorgenommen wird und keine feste Sachbearbeiterzuordnung be-

steht. Dies setzt allerdings voraus, dass im Frontoffice eine hinreichende 

Beratung der antragstellenden Personen gewährleistet ist und die dort 

eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über entsprechende Kennt-

nisse im Wohngeldrecht verfügen. Das Frontoffice könnte dann von einem 

Bürgerbüro wahrgenommen werden, das die Anträge zur Sachbearbei-

tung an die Wohngeldbehörde weiterleitet. Die Wohngeldbehörde 

würde dann als reines Backoffice fungiert. Allerdings lässt sich diese 

Arbeitsteilung auch innerhalb einer Wohngeldbehörde realisieren:  

Zu bestimmten Zeiten nehmen dort die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter Aufgaben des Frontoffice wahr und zu anderen Zeiten bearbeiten 

sie nach einer festgelegten Zuordnung (z.B. nach alphabetischer Rei-

henfolge) die Fälle bzw. Wohngeldanträge. In einigen Wohngeldbehör-

den gibt es dagegen feste Aufgabenzuordnungen, wie z.B. Erstannahme 

von Anträgen mit Unterlagenanforderung, Bearbeitung Datenabgleich, 

Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Rückforderungen und 

Stundungen. Die letztgenannten Aufgaben werden zum Teil von der nor-

malen Sachbearbeitung entkoppelt und bestimmten, über entspre-

chende Kenntnisse verfügende Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei-

                                    

27  Einige Wohngeldbehörden hatten dagegen zeitweise auch eine Zuordnung 

nach Stadtteilen oder Straßen vorgenommen, waren davon aber wieder ab-

gekehrt.  
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tern zugeordnet (Bearbeitung Widersprüche und Rückforderungen, An-

träge von Studierenden, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Gegenprüfun-

gen).  

Unterschiedliche Modelle bestehen auch bei den Öffnungszeiten der 

Wohngeldbehörden und im Hinblick auf Zeiten des Publikumsverkehrs/ 

Sprechzeiten und Terminvergaben. Einige Wohngeldbehörden haben 

nur an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten für den Publikums-

verkehr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten ist eine Vorsprache nur nach 

Termin möglich. Dies soll Zeiten ermöglichen, in denen eine durch Pub-

likumsverkehr ungestörte Sachbearbeitung möglich ist, die nicht durch 

zwischenzeitliche Anfragen und Vorsprachen unterbrochen wird.  

Eine Wohngeldbehörde sieht mögliche Entlastungen durch eine 

weitgehende Automatisierung von Arbeitsprozessen. Eine andere Wohn-

geldbehörde malt ein zukünftiges Szenario aus, in dem im Internet ver-

fügbare Anträge mit Hilfe des neuen Personalausweises an die Wohn-

geldbehörde übermittelt werden könnten. Eine automatische Vollstän-

digkeitsprüfung informiert auch den Antragsteller über die noch einzu-

reichenden Unterlagen. Der Antrag könnte automatisiert in das Fach-

verfahren übernommen werden und mit einer Übersicht der noch einzu-

reichenden Unterlagen mit einem Wiedervorlagetermin versehen werden.  

Eine Wohngeldbehörde entwirft ein Szenario für eine landesweite 

Organisation der Wohngeldbearbeitung: Die Antragsaus- und Abgabe 

erfolgt bei den Städten und Gemeinden. Eine Vorsprache bei den Sach-

bearbeitern erfolgt nur nach Termin. Es sollte eine zentrale Telefonstelle 

geben die telefonisch berät und auch die Anträge verschickt. Es würde 

so ein zentrales "Frontoffice", eingerichtet, das die Wohngeldanträge ei-

nes ganzen Bundeslandes auf Vollständigkeit prüft, die antragstellenden 

Personen anschreibt und Unterlagen anfordert und bei Vollständigkeit 

die Anträge auf die zuständigen Wohngeldstellen verteilt. Diese Organi-

sation würde nach Einschätzung der Wohngeldbehörde die Wohngeld-

stellen ungemein entlasten, "da man ohne dauernde Telefonate und Vor-

sprachen effizienter seine Arbeit machen könnte, die Bearbeitungszeit 

und die Fehlerquote verringert werden könnte und somit das Personal 

in den ohnehin rar besetzten Wohngeldstellen ausreichen würde (bei 

gut besetzten Wohngeldstellen könnte man dann durch Personalabbau 

auch Gelder einsparen)." Eine solche "Zentralisierung" würde als sinnvoll 

erachtet, weil "Wohngeld keine "Fließbandarbeit" sei. Das Wohngeldver-

fahren sei durch die breitgefächerten Rechtsgebiete komplex und die 

Bearbeitung erfordere hohe Konzentration, "da einfach gelagerte Fälle 

wie Rentner oder eine kleine Familie mit zwei Einkommen und einer 
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Mietwohnung die Seltenheit geworden sind. Des Weiteren müsste eine 

bessere Zusammenarbeit mit den Jobcentern und der Ausländerbe-

hörde erfolgen sowie ständige Fortbildungen oder Material zum Thema 

"Aufenthaltsrecht" etc." 

Weitere Wohngeldbehörden schlagen (zum Teil aus ihrer individuel-

len Situation heraus) im Zusammenhang mit der Arbeitsorganisation 

vor:  

 Die „Kasse“ sollte sich um alle Rückforderungen kümmern, nicht 

aber die Wohngeldbehörde. 
 

 Eine Wohngeldbehörde aus Mecklenburg-Vorpommern weist auf 

Entlastungspotenziale durch eine neue Aufgabenverteilung hin. Die 

Wohngeldbehörden nehmen dort seit dem Jahr 1994 Tätigkeiten 

des Gewerbesamtes wahr. Je weniger Sachgebiete gleichzeitig zu 

bearbeiten sind, desto mehr Routine und damit Zeitgewinne könn-

ten aus Sicht der Wohngeldbehörde entstehen. 
 

 Möglichkeit des Bescheiddrucks am Arbeitsplatz.  
 

 Einrichtung von Einzelbüros zur schnelleren und ungestörteren Be-

arbeitung. 

Datenabgleich 

Bzgl. des Datenabgleichs zielen die Vorschläge der Wohngeldbehörden 

zumeist in Richtung der Einführung eines direkten Informationszugangs 

bspw. in Form eines Leserechts für Daten über den Bezug anderer 

Transferleistungen etwa bei den Trägern von Leistungen nach SGB II/XII. 

Dadurch könnte die Bearbeitung schneller erfolgen. Erstattungen und 

ungerechtfertigte Zahlungen könnten vermieden werden.  

Auch die Aktualität des Datenabgleichs könnte verbessert werden. 

Ein Problem für die Bearbeitung stellt die gleichzeitige Beantragung/Ge-

währung von Wohngeld und Transferleistungen dar. Hier sollte nach der 

erfolgten Antragstellung auf Wohngeld ein manueller (besser automati-

sierter) Datenabgleich möglich sein, ob entsprechende Anträge gestellt 

wurden. Auch Informationen des Einwohnermeldeamtes über Umzug, 

Tod usw. wären ebenso hilfreich wie genauere Angaben im Datenab-

gleich zum Beschäftigungsverhältnis z.B. im Fall von Mutterschutz.  

Eine Wohngeldbehörde aus Schleswig-Holstein bemängelt, dass die 

Antworten aus dem Datenabgleich fast ungefiltert für eine manuelle Be-

arbeitung ausgeworfen würden. Sie schlägt eine Vorfilterung und die 

Zurverfügungstellung der Antworten des Datenabgleichs im einzelnen 
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elektronischen Datensatz mit Anzeige des Datensatzes in einer Art 

"Workflow-Übersicht" vor. Derzeit würden den Vorgängen Papierausdru-

cke manuell zugeordnet. Auskünfte anderer Wohngeldbehörden deuten 

darauf hin, dass bestimmte Softwarelösungen zumindest eine Vorfilte-

rung von Rückmeldesätzen zu erlauben scheinen.  

Einige Wohngeldbehörden merkten zum Datenabgleich an, dass 

der Aufwand oft in keinem Verhältnis zum erhofften Erfolg steht und 

sprechen sich aus diesem Grund für die Einführung einer Bagatellgrenze 

für Rückforderungen aus.  

Rechen- und Zahlläufe 

Einige Wohngeldbehörden äußerten sich zur Anzahl der Zahlläufe. Sie 

wiesen darauf hin, dass es immer wieder zu Unmut bei den Bürgern 

und Rückfragen kommt, wenn diese (einen Monat lang) auf das Wohn-

geld warten müssen. Aus diesem Grund regen verschiedene Behörden, 

überwiegend aus Ländern in denen es aktuell nur einen Zahllauf im 

Monat gibt, die Einführung eines zweiten Rechen- und Zahllaufs an. Auf 

diese Weise könnten Änderungen der Kontendaten, Einkommensände-

rungen, Einstellungen wegen Umzug, Rücknahmen von Zahlungsunter-

brechungen (aufgrund falscher Angaben) schneller und zeitnäher be-

rücksichtigt und realisiert werden. Wohngeldbehörden, die das Wohn-

geld selbst auszahlen, können hier oftmals flexibler reagieren.  

Sonstiges: 

Eine Wohngeldbehörde macht auf die Bedeutung des direkten Kontakts 

zur antragstellenden Person aufmerksam. Die Erfahrung und Sozial-

kompetenz der Sachbearbeiter könnte dazu beitragen, dass die richti-

gen Fragen gestellt werden könnten und man schnell alle notwendigen 

Informationen bekomme. In der Konsequenz gebe es weniger Straftaten 

und Bußgelder. 

Ein anderer Kommentar bezog sich auf die Bescheiderstellung. Es 

sollten flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bescheiderstellung 

und der Zahlbarmachung des Wohngeldes sowie eine bessere und 

nachvollziehbarere Darstellung der Berechnungen ermöglicht werden. 

Dies könnte Rückfragen der Bürgerinnen und Bürger sowie ggf. Wider-

sprüche reduzieren helfen.  
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4.  Fazit 

Die Erhebungen bei den Wohngeldbehörden zeigen ein vielschichtiges 

Bild des Vollzugs des Wohngeldgesetzes in der Bundesrepublik. Die Er-

gebnisse machen deutlich, an welchen Stellen sich beim Vollzug des 

Bundesrechts Unterschiede zwischen den Vollzugsträgern (Ländern und 

Wohngeldbehörden) ergeben. Es wird transparent wie Länder und Kom-

munen ihre Rolle als Vollzugslabore im Rahmen ihrer Vollzugskompe-

tenz wahrnehmen. 

Der Vergleich des Vollzugs über die Länder hinweg und die Thema-

tisierung von Herausforderungen für die praktische Arbeit der Wohn-

geldbehörden, Vollzugsproblemen und möglichen Entlastungs- und Ver-

einfachungsmöglichkeiten aus der Sicht der Vollzugspraxis kann Im-

pulse für einen Erfahrungsaustausch über unterschiedliche Vollzugslö-

sungen und für rechtliche Änderungen und Vereinfachungen geben.  

verbundenen Prozesse und die Erhebung wesentlicher Angaben über die 

Vollzugsgestaltung kann Vollzugsbenchmarking Transparenz schaffen. 

Eine Beurteilung und Bewertung der verschiedenen Vorschläge der 

Wohngeldbehörden wird an dieser Stelle nicht vorgenommen. Die Ab-

leitung von Schlussfolgerungen aus der Untersuchung fällt in den Zu-

ständigkeitsbereich der für die Gesetzgebung und die Vollzugsgestal-

tung zuständigen Akteure. Das am Wohngeld erprobte Vollzugsbench-

marking als Instrument besserer Rechtsetzung bringt einen Mehrwert, 

wenn es einen Diskussions- und Reflexionsprozess sowie einen Prozess 

des ebenen-, länder- und behördenübergreifenden Lernens über den 

Vollzug rechtlicher Vorgaben initiiert, der zur Gestaltung eines effektive-

ren und effizienteren Rechts und Vollzugs beitragen kann. 

Die Untersuchung zeigt, dass die Nutzung des Konzepts des Erfül-

lungsaufwands als Orientierungs- und Vergleichsmaßstab und Methode 

zur Zerlegung von rechtlichen Vorgaben für Vollzugsprozesse geeignet 

ist. Einige Annahmen der rechtsnormorientierten Ex-ante-Abschätzung 

erweisen sich jedoch als vollzugsfern. Es lassen sich zwar Unterschiede 

beim Erfüllungsaufwand und im Vollzug feststellen, aber auf dieser Ba-

sis allein können kaum konkrete Handlungsempfehlungen für die Voll-

zugsgestaltung der Länder und der Wohngeldbehörden abgeleitet wer-

den. Hierzu trägt einerseits bei, dass sich ein Teil des Erfüllungsauf-

wands dem Einfluss der Vollzugsträger entzieht. Der Vollzug von Recht 

entspricht der Erbringung einer Dienstleistung. Der Erfüllungsaufwand 

hängt daher nicht allein von der Vollzugsgestaltung ab, sondern auch 
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von der Mitwirkung Dritter bzw. anderer Normadressaten sowie den in-

dividuellen Fallkonstellationen. Zum zweiten muss berücksichtigt wer-

den, dass sich zwar recht viele Wohngeldbehörden an der Erhebung 

beteiligt haben, die Ergebnisse aber nicht als repräsentativ gelten kön-

nen, da die Rücklaufquote in Bezug zu der Gesamtzahl der Wohngeld-

behörden in den teilnehmenden Ländern insgesamt gering ist. Dies ist 

bei der Bewertung und bei der Ableitung möglicher Schlussfolgerungen 

aus der Untersuchung zu berücksichtigen.  
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